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Amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Erzhausen

REDAKTIONS- UND ANZEIGENSCHLUSS FÜR KW 19 IST AM MONTAG, 09. MAI 2022, 17 UHR

Muttertag
Am Sonntag,
den 08. Mai 2022,
ist Muttertag.

ANZEIGENANNAHME
in Erzhausen
Matt & Glanz Fotografie / Melanie Heidler

Bahnstraße 40
Tel. 06150-9795832
E-Mail: anzeigen@erzhaeuser-anzeiger.de

www.immobilien-berninger.de
Tulpenweg 10 · 64291 Darmstadt
Telefon +49 (0) 61 51 78 73 030
info@immobilien-berninger.de

Verkauf &
Vermietung
Wir sind gerne Ihr
verlässlicher Partner!

Das Programm am 8. Mai

Über die Linden der Anlage
Von den Beteiligten der initia-
tive wurden im herbst 2021 
vier silberlinden gepfl anzt, 
die bereits Frühjahrsgrün 
tragen. Linden haben sym-
bolcharakter. sie gelten ange-
sichts des Klimawandels und 
von schadstoffeinträgen aus 
der Luft ökologisch als robus-
te, angepasste Bäume. ihren 
namen haben sie von den 
silbrigen Blattunterseiten, 
die sie bei sonneneinstrah-
lung zum schutz nach oben 
wenden, um die strahlung zu 
refl ektieren.

Über das „denk-mal“
der Anlage

Die anlage und das „denk-
mal“ sollten bereits am
25. März 2020 eingeweiht 
werden zur erinnerung an 
die seit 75 Jahren andauern-
de und damit längste Frie-
densepoche in Deutschland. 
Die einweihung fi el wegen 
Corona aus. Durch den Krieg 
in der Ukraine bekommt sie 
jetzt eine aktuelle (Be-)Deu-
tung. sie steht nicht mehr nur 
für die Wertschätzung von 
Frieden, sondern seit dem
24. Februar auch für eine 
immer bewusster gewordene 
Zeitenwende von globalem 
ausmaß. Zur erinnerung: am 
25. März war mit dem ein-
marsch amerikanischer trup-
pen in erzhausen zwar die 
angst vor dem Krieg vorbei –
aber noch nicht der Krieg, der 
bis zum 8. Mai dauerte. Mit 
diesem Datum begann unter 
vielen schwierigkeiten die 
längste Friedensepoche der 
geschichte, wofür anlage und 
„denk-mal“ auch stehen.

Was es noch zu sehen
und zu hören gibt

Von 13-18 Uhr Ausstellungen
Die sechs Infostationen

auf dem rasen informie-

ren an sechs infostationen 
großformatige a1-Plakate 
ausführlich über die drei 
Partnerstädte von erzhausen 
und Projekte der beiden Kir-
chen in der Dritten Welt. Der 
Partnerschafsverein pfl egt 
Partnerschaften mit Mnicho-
vo hradiste in tschechien, 
Figline e incisa Valdarno in 
italien und ivanychi in der 
Ukraine. Jeder stadt ist eine 
infostation mit jeweils 5 Pla-
katen gewidmet.
Je eine infostation der beiden 
Kirchen dokumentiert deren 
Projekte in afrika und Latein-
amerika.
Die sechste station informiert 
über die sammel- und hilfsak-
tionen des Vereins „Vergiss-
Mein-nicht“ für die Ukraine.
ergänzend sind infotische vor-
gesehen. auf dem tisch des 
ortskundlichen arbeitskreises 
liegt u.a. die neue Dokumen-
tation zur ortsgeschichte von 
Prof. Dr. Friedrich J. Batten-
berg aus.

Ausstellung zum 25. März
Der 25. März 1945 steht in der 
ortsgeschichte von erzhausen 
für eine Zeitenwende. am 
Vormittag fl ohen noch ver-
sprengte deutsche soldaten 
zu Fuß oder auf Fahrrädern 
über die Bahnstraße in die 
Wälder der Koberstadt. am 
nachmittag standen ameri-
kanische truppenfahrzeuge 
in der gleichen straße. Über 
ereignisse um das Kriegende 
in erzhausen und der region 
informieren 25 großformati-
ge Plakate mit z.t. seltenen 
archivaufnahmen und expo-
naten aus dem Fundus des 
Dorfmuseums.

Von 14:30–15:00 Uhr Festakt
Frieden ist (und war) ein 
Wunsch von Menschen aus al-
len altersgruppen und vielen 
Ländern. Daher wird der Fest-
akt gestaltet von teilnehmern 

aus mehreren generationen 
und aus anderen Ländern. 
Die musikalische Begleitung 
hat herr Wolfgang Demmel.
so werden eine schülerin 
und ein schüler als Vertreter 
der jüngeren generation das 
„denk-mal“ enthüllen. an-
schließend wird Frau Claudia 
Lange als Bürgermeisterin 
und Vertreterin der nach-
kriegsgeneration die Festan-
sprache halten. Danach wird 
der evangelische ortspfarrer 
herr Marcus-s. großkopf, 
zur gleichen generation ge-
hörend, das thema Frieden 
aus anderer sicht betrachten. 
Zum abschluss des Festaktes 
spricht herr Prof. Dr. Micha-
el raske. er wurde vor dem 
Krieg geboren und lebt in 
erzhausen. Der Festakt endet 
mit dem großen geläut der 
glocken der evangelischen 
Kirche.
Die glocken der Kirche läuten 
seit 2020 jeweils am 8. Mai 
von 19:00 bis 19:10 Uhr zur 
erinnerung und Mahnung, 
dass Frieden eine kostbare, 
aber zerbrechliche errungen-
schaft ist. in diesem Jahr im 
anschluss an den Festakt und 
kürzer.

Von 15:00–16:00 Uhr
Blasorchester

Musik ist international und 
die sprache, die jeder ver-
steht. Musik verbindet über 
alle grenzen hinweg die 
Menschen dieser Welt, un-
abhängig von ihrer nationa-
lität, Kultur, hautfarbe oder 
Weltanschauung. so fi nden 
gerade in dieser Zeit auf der 
ganzen Welt Konzerte statt, 
um für ein friedliches Zusam-
menleben der Völker Zeichen 
zu setzen.
Das Blasorchester erzhausen 
in spielgemeinschaft mit dem 
Blasorchester egelsbach war-
tet beim Friedensfest mit Mu-
sik zur Kaffeezeit zwischen 

15:00 und 16:00 Uhr auf. Mit 
musikalischen Klängen von 
Böhmen bis Belgien und von 
schweden bis amerika wird 
ein vielfältiges Programm 
geboten. nicht zuletzt soll an 
diesem tag auch allen Müt-
tern ein bunter musikalischer 
Blumenstrauß überreicht 
werden, u.a. mit traditioneller 
Volksmusik und evergreens, 
die auf der ganzen Welt die 
herzen der Menschen erobert 
haben.

Von 15:00–17:00
Infoplattform über Ivanychi

im Kaminzimmer des senio-
renheims wird ukrainischen 
gästen und interessierten 
erzhäuser*innen eine Platt-
form geboten, um sich zu 
der situation in der Ukraine, 
speziell in ivanychi und den 
herkunftsorten der jetzt in 
erzhausen lebenden schutz-
suchenden, auszutauschen. in 
einer ungezwungenen atmos-
phäre können bestehende 
Kontakte gepfl egt und neue 
Kontakte geknüpft werden. 
Mitglieder von Vergiss-mein-
nicht e.V. und dem Partner-
schaftsverein stehen mit 
aktuellen informationen zur 
Verfügung.

Von 10:00–18:00 Uhr
Café Sammeltasse

Unter dem Motto: „Bei lecke-
rem Kuchen und ausgewähl-
ten Kaffees das geschehen aus 
der nähe verfolgen“ lädt das 
Café sammeltasse Besucher 
ein. Das Besondere am Café 
ist der service. Das inklusive 
team besteht aus Menschen 
mit und ohne Beeinträchti-
gung und arbeitet mit herz, 
Leidenschaft, Freundlichkeit 
und gutem service – so die 
„Mission Leben“ als Betreiber.

Zwischen den bereits gepfl anzten Linden wird das „Friedens-denk-mal“ seinen Platz fi nden. 
Ausgeführt wird es von der Fa. Dietrich Schmid, Erzhausen.

Bei regen und sehr kühler 
Witterung fi ndet nur der 
Festakt statt.

(Erzhausen, HS) Die Einweih-
ung der Friedensanlage 
und die Enthüllung des 
„Friedens-denk-mal“ wird 
gestaltet von der „Initiative 
Friedensanlage“ und der Ge-
meinde als Veranstalter.  Die 
Initiative wird getragen vom 
Ortskundlichen Arbeitskreis, 
dem Partnerschaftsverein, 
der evangelischen und der 
katholischen Kirchenge-
meinde.

Sommersaison der
SVE Kinderleichtathletik

(erzhausen, BB) nach den 
osterferien beginnt für die 
Kinderleichtathletik wieder 
die sommersaison. 
Für die Parcour-gruppen und 
die Laufgruppe geht es wie 
gewohnt in der Lessingschule 
weiter. Die Kila-gruppe 1 ( Kin-
der ab der 2. Klasse) trainiert 
weiterhin auf dem gelände 
der Lessingschule. in diese 
gruppe können keine weiteren 
Kinder aufgenommen werden. 
hier gibt es momentan eine 
Warteliste. Die Kila-gruppe 2 
(Kinder ab 11 Jahre) trainiert 
nun wieder montags von 18–
19 Uhr auf dem gelände des 

sV erzhausen. ab Mai gibt es 
nun montags die Möglichkeit 
mit einer trainerin inliner zu 
fahren. Dazu müssen inliner, 
ellenbogen-, handgelenk-, 
Knieschützer und ein Fahr-
radhelm mitgebracht werden. 
Die gruppe trifft sich immer 
montags um 17 Uhr am haupt-
eingang der Lessingschule. Das 
training dauert eine stunde. 
interessenten können in den 
gruppen (außer gruppe 1) 
ein schnuppertraining absol-
vieren. Das Formular für das 
Probetraining kann auf der 
Website des sV erzhausen he-
runtergeladen werden.

AH des SVE erreichen 
Kreispokalendspiel
Perfektes Ausfl ugsziel am Vaddertag

(erzhausen, Dh) Das halbfi -
nale des Kreispokals bestrit-
ten die alten herren des sV 
erzhausen auswärts beim 
FC alsbach. Die Vorzeichen 
waren etwas schwierig vor 
diesem spiel, zahlreiche ver-
letzungsbedingte ausfälle 
machten dem sVe zu schaffen, 
aber dennoch gelang es mit 
hilfe von ibu 400 & aBC salbe 
eine teilweise angeschlagene 
aber schlagkräftige truppe 
auf´s Feld zu schicken. schnell 
gerieten die erzhäuser in 
rückstand als der FC alsbach 
mit einem langen Ball die 
komplette abwehr aushebeln 
konnte und der stürmer nach 
Querpass wenig Mühe hatte 
zum 1:0 einzuschieben. Die 
auslaufmodelle des sVe muss-
ten sich kurz schütteln, taten 
dies und konnten innerhalb 
von 10 Minuten durch sehr 
schön herausgespielte tore 
von Denis Bischoff, Volkan al-
tan, Dennis Weiland und ejub 
Bubalo einen beruhigenden 
4:1 Vorsprung rausschiessen.
nach jeweils einem weiteren 
treffer ging es mit einer 5:2 
Führung in die Pause. erwäh-
nenswert sei an dieser stelle 
noch, dass nach einem „Mord-
versuch“ von gerard schwarz 
am gegnerischen stürmer 
der völlig gerechtfertigte 

strafstoss verschossen wurde. 
geschickt hatte der Welttor-
hüter thomas Leiser durch 
einen sprung in die falsche 
linke ecke den Luftstrom so 
entscheidend beeinfl usst, 
dass durch „turbulenzen“ die 
Flugbahn des Balles dermas-
sen verändert wurde, dass 
Dieser über den rechten Win-
kel fl og – kann nicht Jeder! 
Direkt nach anpfi ff der zwei-
ten halbzeit konnte Volkan 
altan mit dem treffer zum 
6:2 eine art Vorentscheidung 
erzielen. am ende des spiels 
stand nach einem weiteren 
treffer von ejub Bubalo ein 
verdienter 7:4-auswärtssieg 
und somit der einzug ins 
Kreispokal endspiel. gegner 
an Christi himmelfahrt ( Vad-
dertag) – 26.5. um 12:30 Uhr 
ist sKg Bickenbach. Das spiel 
fi ndet in griesheim auf dem 
sportplatz „im dürren Kopf“ 
statt – ein perfektes ausfl ugs-
ziel am Vaddertag! Mit dabei 
waren: thomas Leiser, alexan-
der sascenko, Denis Bischoff, 
Dennis hüfner, emin Bozkurt, 
erol Demirtas, ejub Bubalo, 
Jürgen Brüninghaus, Kai 
hellmund, stephan Karlstedt, 
Volkan altan, engin sari, Zafer 
arslanparcasi, Carsten grüne-
wald, Dennis Weiland, gerard 
schwarz und thorsten Kühn.
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Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer

für Wochenenden und Feiertage
116 117

Klinikum Darmstadt, EG Frauenklinik
Darmstadt, Grafenstraße 9

Apothekendienst
So., 08. Mai: Heegbach-Apotheke,

Bahnstr. 92, Erzhausen
Tel.: 0 61 50 / 81 919

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen: Brand- und Katastrophenschutz

Offenbach – Notdienst d. Westkreises Offenbach
Telefon 0 18 05 / 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation: Tel.-Nr. 0 61 50 / 18 99 18

Psychiatrischer Notdienst
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg,

Tel. 0 61 51 / 1 59 49 00, erreichbar Freitag,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen

von 18 bis 23 Uhr.
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Auflösung des Rätsels

WWP09/11

Viel Spaß beim Rätseln!

Röntgenstraße 15 | 64291 Darmstadt
06151-78 66 888 | info@printdesign24.de

Beantragung von Ausweisdokumenten
Bitte überprüfen Sie rechtzeitig vor Ihrer Urlaubsplanung, ob Sie und 
Ihre Kinder im Besitz eines gültigen Reisedokumentes sind.Die aktuellen 
Einreisebestimmungen für die jeweiligen Länder finden Sie auf

www.auswaertigesamt.de

Zur Beantragung eines Ausweisdokumentes nutzen Sie bitte die Online-
Terminvereinbarung auf unserer Homepage www.erzhausen.eu

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Online-Terminvergabe im Rathaus
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit dem 17.02.2022 können Sie Ihre Termine im Rathaus für folgen-
de Dienstleistungen online buchen:

Einwohnermeldeamt (z.B. Antrag Personalausweis und Reise-
pass, An- und Ummeldung, Meldebescheinigung, Führungs-
zeugnis, Fischereischein, Beglaubigungen), Gewerbeamt und 
Fundbüro.

Auf unserer Homepage (www.erzhausen.eu) können Sie über den 
Button

 

einen Termin vereinbaren.

Anfragen können Sie auch telefonisch unter (0 61 50) 97 67 - 0 
oder per E-Mail an ewo@erzhausen.de richten. 

Erzhausen, 05.05.2022

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Fertigstellung von Reisepässen
Der Einwohnerschaft wird hiermit bekannt gegeben, dass die in der Zeit 
vom 25.03.2022 bis 29.03.2022
beantragten Reisepässe bei unserer Verwaltung, Zimmer 02, wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten zur Abholung bereitliegen. Die ab-
gelaufenen Reisepässe sind bei der Abholung mitzubringen. Sollte 
der Antragsteller nicht persönlich vorstellig werden können, ist dem 
Abholer eine Vollmacht auszustellen.
Erzhausen, den 03.05.2022
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Neuwahl einer Schiedsperson und Stellvertreter/in
Die Gemeinde Erzhausen sucht für eine Wahlzeit von 5 Jahren eine 
Schiedsfrau / einen Schiedsmann und Stellvertreter/in. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger (mindestens 30 Jahre alt und noch nicht 75 
Jahre alt) können sich und zur Wahl stellen. Eine schriftliche Bewer-
bung nebst Lebenslauf ist erforderlich.

Nähere Informationen erteilt das Hauptamt der Gemeinde Erzhau-
sen (Herr Heinz), Zimmer 102, Telefon 9767-34 oder per E-Mail: 
hauptverwaltung@erzhausen.de

Die Wahl der Schiedsperson soll in der Sitzung der Gemeindevertre-
tung am Mo., 23. Mai 2022, erfolgen.

Erzhausen, 12. April 2022

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

8. Sitzung des Kinder- und
Jugendparlaments Erzhausen

Am Donnerstag, den 08. Mai 2022, findet um 16:30 Uhr die nächs-
te ordentliche Sitzung des Kinder- und Jugendparlaments Erzhausen 
statt. 

Alle interessierten Erzhäuser Kinder und Jugendlichen sind herzlich 
eingeladen daran teilzunehmen und uns mit Ihren Ideen zu unter-
stützen.

Schaut vorbei, wir freuen uns auf Euch!

8. Sitzung des KiJuPa
Wann: 05. Mai 2022
Uhrzeit: 16:30 Uhr
Ort: Saal K3 des Bürgerhauses, Erzhausen, Rodenseestr. 5

Ihr habt Fragen, Ideen oder Wünsche? Dann schreibt uns: kijupa@
erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum 01.07.2022 einen                                                                             

Fachdienstleiter (m/w/d) für den
Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle der 
Entgeltgruppe 11 TVöD zur Verfügung. Die wöchentliche Arbeits-
zeit beträgt 39,00 Stunden.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer 
Homepage www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschrei-
bungen einsehen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
14.05.2022 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386 
Erzhausen oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de

Steuerfälligkeit

Am 14.05.2022 werden die Steuererhöhungen für das 1. Quartal 
2022 und am 15.05.2022 werden die 2. Vierteljahresraten für die 
Gewerbesteuer sowie die Grundbesitzabgaben fällig. 
Die Gemeindeverwaltung bittet, um unnötige Zahlungserinnerung-
en zu vermeiden, die fälligen Steuern und Gebühren rechtzeitig ein-
zuzahlen. Sollte ein SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) 
vorliegen, erfolgt die Abbuchung automatisch.

Erzhausen, den 05.05.2022
Der Gemeindevorstand
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Die Wahlleiterin der Gemeinde Erzhausen
Kommunalwahl am 14. März 2021
hier:  Nachrücken der nächsten noch nicht berufenen Bewerber/
innen in die Gemeindevertretung der Gemeinde Erzhausen (§ 34 
KWG, § 58 KWO)

Frau Aylin Hoffmann, Wahlvorschlag GRÜNE, hat ihr bei der Kom-
munalwahl / Wahl zur Gemeindevertretung am 14.03.2021 erhalte-
nes Mandat niedergelegt.

Als Ersatzperson wird hiermit

Frau Ingrid Osterkamp, Wahlvorschlag GRÜNE, festgestellt.

Gegen diese Feststellung kann jede/r Wahlberechtigte der Gemeinde 
Erzhausen gemäß den Bestimmungen des Hess. Kommunal-wahl-
gesetzes (KWG) vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 197), in der jeweils 
geltenden Fassung binnen 2 Wochen nach dieser Bekanntmachung 
schriftlich  oder zur Niederschrift bei der Gemeindewahlleiterin in 
Erzhausen, Gemeindeverwaltung (Rathaus), Rodenseestraße 3, Ein-
spruch erheben.

Erzhausen, den 27.04.2022

gez.
-Lange-
(Gemeindewahlleiterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekannt machung vom 07. März 2005 (GVBI I
S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBI. 1
S. 291), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.01.2014 (GVBI I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.08.2018 (GVBI. S. 374) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Erzhausen am 28.03.2022 fol gende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG 

beschlossen: 

§ 1
Gleichstellungsbestimmung 

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen al-
le geschlechtliche Formen, Le diglich aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet. 

§2
Organisation, Bezeichnung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öffent-
liche Feuerwehr eine ge meindliche Einrichtung. Sie führt die Be-
zeichnung ,,Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

§4
Gliederung der Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende
Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behan deln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge gangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlang-
en.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:

a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden

b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung

c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote

d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:

 a. wegen der Gefährdung des demokratischen
 Rechtsstaates §§ 84 - 91 s StGB

 b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren
 Sicherheit §§ 93 -101 a StGB

 c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt
 §§ 110 - 121 StGB

 d. wegen Straftaten gegen die öffentliche
 Ordnung §§ 123 - 145d StGB

 e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 - 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der An zeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feu erwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Per-
sonen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemein-
de Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der Gemeinde Erzhau-
sen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung eintreten, den Anforderungen des 
Feuerwehrdiens tes geistig und körperlich gewachsen sein, sowie 
das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu be antragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Ge meindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geis tige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Einsatz-
abteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vor-
gelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teil nahme 
an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann 
die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses beendet wer den.

§7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnung-
en) definierten Lebensjahres

b) dem Austritt

c) dem Ausschluss

d) dem Tod

e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsan trag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeinde-
brandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feu-
erwehr ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei 
angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens 
drei gem. § 9 Abs 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum 
kameradschaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die 
freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige 
Verurteilung wegen vorsätzlicher Brand stiftung.

§8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Gemeindebrandinspek tors, seines Stellvertreters sowie der Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mit gliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durch-
zuführen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbil dungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrand inspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vor schriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen,

d) erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vor schriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Ge meinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 
Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer sat-
zungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Änderung 
dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen ak tiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:

a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunkti onen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),

b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
und Abs. 6 HBKG),

c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,

d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,

e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),

f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,

g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,

h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbil dungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrand inspektor im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuss ihm

a) eine mündliche Ermahnung,

b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,

c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder 

d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)

aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Min destdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Katas-
trophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit aus scheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuer wehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
inspektor erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuer wehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch frei willig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die ent-
sprechenden Verkennt- nisse besitzen und persönlich, geistig und 
körperlich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Auf gaben erfolgt 
gemäß der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auf-
trag des Ge meindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung 
des im HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
unterliegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Auf-
sicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 
und 2 Nr. a) findet entspre chend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehren abteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Jugendli chen im Alter vom vollendeten 10. bis 
zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis max. 
zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 entspre-
chend, ebenso § 8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbst-
ständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der 
Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch Vor-
schriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugendfeuer-
wehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen unter-
steht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreu-
ung durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Frei willigen
Feuerwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr be-
dient. Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und die erforderliche fachliche und päda gogische Eignung 
besitzen. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen ,,Kinderfeuerwehr Erzhausen“.

Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuer wehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspek-
tor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Be teiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor/Gemeindebrandinspektorin,

stellvertretender Gemeindebrandinspek tor/stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorin

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist 
der Gemeindebrandinspek tor.

(2) Der Gemeindebrandinspektor und der stv. Gemeindebrandin-
spektor werden von den Angehö rigen der Einsatzabteilung auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet anlässlich der Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr der Ge meinde Erzhausen (§ 15) statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den er-
forderlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverord-
nung nachweist.

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Erzhausen er nannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhau-
sen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungs-
gemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemein-
devorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen 
Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der 
stellvertretende Gemeindebrandin spektor und der Feuerwehraus-
schuss zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinde rung zu vertreten.

Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Gemeindebrand inspektor gewählt wird. Andern-
falls hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder 
einem sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Ge-
meindebrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Mo-
naten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden 
Gemeindebrandin spektors stattfinden kann. Der stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeam ten auf Zeit der Ge-
meinde Erzhausen ernannt.

(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus 
dem Ehrenbeam tenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze zu entlassen.

§ 14
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung ihrer Aufga ben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss ge bildet. Der 
Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten al-
ler Abteilungen der Feu erwehr Erzhausen. Der Feuerwehrausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen 
des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
einfa cher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrand-
inspektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie 
aus 5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehren-
abteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre je weiligen Vertreter.

Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahres hauptversammlung eine Nachwahl für die Dauer 
der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehraus schusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Be richt über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindes tens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen ver langt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehö rigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feu erwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. § 14 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Ver sammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzube rufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung be schlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 16
Wahlen des Gemeindebrandinspektors, des

stellvertretenden Gemeindebrandinspektors, des Leiters
der Jugendfeuerwehr und der zu wählenden Mitglieder

des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführen-
den Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige 
Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre.

Scheidet der Gemeindebrandinspektor oder stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor vor Ab lauf der Periode, für die er gewählt 
ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten anstatt einer 
vollen Periode von fünf Jahren eine Nachwahl bis zur Vollendung 
der laufenden Periode erfolgen.

Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschie den.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch zu 
verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Stellvertreter, der Vertreter 
der Ehrenabteilung für den Feu erwehrausschuss, der Leiter der
Jugendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit ge wählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.

Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheits wahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In 
den Feuer wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleich heit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4
Satz 1) kann durch Handzei chen gewählt werden, falls aus den Rei-
hen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürger-
meister zur Vorlage an den Gemeindevorstand zu übergeben. 

§ 17
Feuerwehrvereinigungen 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschlie ßen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 22.05.2017 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Erzhausen, 27.04.2022 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekannt machung vom 07. März 2005 (GVBI I
S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBI. 1
S. 291), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.01.2014 (GVBI I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.08.2018 (GVBI. S. 374) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Erzhausen am 28.03.2022 fol gende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG 

beschlossen: 

§ 1
Gleichstellungsbestimmung 

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen al-
le geschlechtliche Formen, Le diglich aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet. 

§2
Organisation, Bezeichnung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öffent-
liche Feuerwehr eine ge meindliche Einrichtung. Sie führt die Be-
zeichnung ,,Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

§4
Gliederung der Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende
Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behan deln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge gangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlang-
en.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:

a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden

b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung

c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote

d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:

 a. wegen der Gefährdung des demokratischen
 Rechtsstaates §§ 84 - 91 s StGB

 b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren
 Sicherheit §§ 93 -101 a StGB

 c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt
 §§ 110 - 121 StGB

 d. wegen Straftaten gegen die öffentliche
 Ordnung §§ 123 - 145d StGB

 e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 - 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der An zeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feu erwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Per-
sonen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemein-
de Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der Gemeinde Erzhau-
sen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung eintreten, den Anforderungen des 
Feuerwehrdiens tes geistig und körperlich gewachsen sein, sowie 
das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu be antragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Ge meindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geis tige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Einsatz-
abteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vor-
gelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teil nahme 
an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann 
die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses beendet wer den.

§7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnung-
en) definierten Lebensjahres

b) dem Austritt

c) dem Ausschluss

d) dem Tod

e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsan trag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeinde-
brandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feu-
erwehr ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei 
angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens 
drei gem. § 9 Abs 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum 
kameradschaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die 
freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige 
Verurteilung wegen vorsätzlicher Brand stiftung.

§8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Gemeindebrandinspek tors, seines Stellvertreters sowie der Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mit gliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durch-
zuführen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbil dungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrand inspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vor schriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen,

d) erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vor schriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Ge meinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 
Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer sat-
zungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Änderung 
dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen ak tiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:

a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunkti onen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),

b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
und Abs. 6 HBKG),

c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,

d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,

e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),

f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,

g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,

h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbil dungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrand inspektor im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuss ihm

a) eine mündliche Ermahnung,

b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,

c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder 

d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)

aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Min destdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Katas-
trophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit aus scheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuer wehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
inspektor erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuer wehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch frei willig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die ent-
sprechenden Verkennt- nisse besitzen und persönlich, geistig und 
körperlich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Auf gaben erfolgt 
gemäß der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auf-
trag des Ge meindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung 
des im HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
unterliegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Auf-
sicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 
und 2 Nr. a) findet entspre chend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehren abteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Jugendli chen im Alter vom vollendeten 10. bis 
zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis max. 
zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 entspre-
chend, ebenso § 8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbst-
ständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der 
Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch Vor-
schriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugendfeuer-
wehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen unter-
steht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreu-
ung durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Frei willigen
Feuerwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr be-
dient. Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und die erforderliche fachliche und päda gogische Eignung 
besitzen. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen ,,Kinderfeuerwehr Erzhausen“.

Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuer wehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspek-
tor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Be teiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor/Gemeindebrandinspektorin,

stellvertretender Gemeindebrandinspek tor/stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorin

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist 
der Gemeindebrandinspek tor.

(2) Der Gemeindebrandinspektor und der stv. Gemeindebrandin-
spektor werden von den Angehö rigen der Einsatzabteilung auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet anlässlich der Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr der Ge meinde Erzhausen (§ 15) statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den er-
forderlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverord-
nung nachweist.

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Erzhausen er nannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhau-
sen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungs-
gemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemein-
devorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen 
Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der 
stellvertretende Gemeindebrandin spektor und der Feuerwehraus-
schuss zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinde rung zu vertreten.

Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Gemeindebrand inspektor gewählt wird. Andern-
falls hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder 
einem sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Ge-
meindebrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Mo-
naten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden 
Gemeindebrandin spektors stattfinden kann. Der stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeam ten auf Zeit der Ge-
meinde Erzhausen ernannt.

(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus 
dem Ehrenbeam tenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze zu entlassen.

§ 14
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung ihrer Aufga ben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss ge bildet. Der 
Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten al-
ler Abteilungen der Feu erwehr Erzhausen. Der Feuerwehrausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen 
des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
einfa cher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrand-
inspektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie 
aus 5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehren-
abteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre je weiligen Vertreter.

Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahres hauptversammlung eine Nachwahl für die Dauer 
der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehraus schusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Be richt über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindes tens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen ver langt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehö rigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feu erwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. § 14 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Ver sammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzube rufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung be schlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 16
Wahlen des Gemeindebrandinspektors, des

stellvertretenden Gemeindebrandinspektors, des Leiters
der Jugendfeuerwehr und der zu wählenden Mitglieder

des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführen-
den Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige 
Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre.

Scheidet der Gemeindebrandinspektor oder stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor vor Ab lauf der Periode, für die er gewählt 
ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten anstatt einer 
vollen Periode von fünf Jahren eine Nachwahl bis zur Vollendung 
der laufenden Periode erfolgen.

Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschie den.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch zu 
verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Stellvertreter, der Vertreter 
der Ehrenabteilung für den Feu erwehrausschuss, der Leiter der
Jugendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit ge wählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.

Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheits wahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In 
den Feuer wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleich heit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4
Satz 1) kann durch Handzei chen gewählt werden, falls aus den Rei-
hen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürger-
meister zur Vorlage an den Gemeindevorstand zu übergeben. 

§ 17
Feuerwehrvereinigungen 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschlie ßen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 22.05.2017 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Erzhausen, 27.04.2022 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)
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Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekannt machung vom 07. März 2005 (GVBI I
S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBI. 1
S. 291), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.01.2014 (GVBI I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.08.2018 (GVBI. S. 374) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Erzhausen am 28.03.2022 fol gende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG 

beschlossen: 

§ 1
Gleichstellungsbestimmung 

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen al-
le geschlechtliche Formen, Le diglich aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet. 

§2
Organisation, Bezeichnung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öffent-
liche Feuerwehr eine ge meindliche Einrichtung. Sie führt die Be-
zeichnung ,,Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

§4
Gliederung der Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende
Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behan deln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge gangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlang-
en.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:

a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden

b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung

c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote

d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:

 a. wegen der Gefährdung des demokratischen
 Rechtsstaates §§ 84 - 91 s StGB

 b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren
 Sicherheit §§ 93 -101 a StGB

 c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt
 §§ 110 - 121 StGB

 d. wegen Straftaten gegen die öffentliche
 Ordnung §§ 123 - 145d StGB

 e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 - 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der An zeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feu erwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Per-
sonen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemein-
de Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der Gemeinde Erzhau-
sen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung eintreten, den Anforderungen des 
Feuerwehrdiens tes geistig und körperlich gewachsen sein, sowie 
das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu be antragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Ge meindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geis tige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Einsatz-
abteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vor-
gelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teil nahme 
an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann 
die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses beendet wer den.

§7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnung-
en) definierten Lebensjahres

b) dem Austritt

c) dem Ausschluss

d) dem Tod

e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsan trag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeinde-
brandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feu-
erwehr ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei 
angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens 
drei gem. § 9 Abs 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum 
kameradschaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die 
freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige 
Verurteilung wegen vorsätzlicher Brand stiftung.

§8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Gemeindebrandinspek tors, seines Stellvertreters sowie der Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mit gliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durch-
zuführen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbil dungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrand inspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vor schriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen,

d) erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vor schriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Ge meinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 
Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer sat-
zungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Änderung 
dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen ak tiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:

a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunkti onen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),

b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
und Abs. 6 HBKG),

c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,

d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,

e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),

f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,

g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,

h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbil dungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrand inspektor im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuss ihm

a) eine mündliche Ermahnung,

b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,

c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder 

d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)

aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Min destdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Katas-
trophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit aus scheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuer wehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
inspektor erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuer wehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch frei willig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die ent-
sprechenden Verkennt- nisse besitzen und persönlich, geistig und 
körperlich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Auf gaben erfolgt 
gemäß der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auf-
trag des Ge meindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung 
des im HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
unterliegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Auf-
sicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 
und 2 Nr. a) findet entspre chend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehren abteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Jugendli chen im Alter vom vollendeten 10. bis 
zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis max. 
zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 entspre-
chend, ebenso § 8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbst-
ständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der 
Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch Vor-
schriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugendfeuer-
wehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen unter-
steht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreu-
ung durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Frei willigen
Feuerwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr be-
dient. Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und die erforderliche fachliche und päda gogische Eignung 
besitzen. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen ,,Kinderfeuerwehr Erzhausen“.

Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuer wehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspek-
tor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Be teiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor/Gemeindebrandinspektorin,

stellvertretender Gemeindebrandinspek tor/stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorin

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist 
der Gemeindebrandinspek tor.

(2) Der Gemeindebrandinspektor und der stv. Gemeindebrandin-
spektor werden von den Angehö rigen der Einsatzabteilung auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet anlässlich der Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr der Ge meinde Erzhausen (§ 15) statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den er-
forderlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverord-
nung nachweist.

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Erzhausen er nannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhau-
sen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungs-
gemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemein-
devorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen 
Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der 
stellvertretende Gemeindebrandin spektor und der Feuerwehraus-
schuss zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinde rung zu vertreten.

Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Gemeindebrand inspektor gewählt wird. Andern-
falls hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder 
einem sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Ge-
meindebrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Mo-
naten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden 
Gemeindebrandin spektors stattfinden kann. Der stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeam ten auf Zeit der Ge-
meinde Erzhausen ernannt.

(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus 
dem Ehrenbeam tenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze zu entlassen.

§ 14
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung ihrer Aufga ben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss ge bildet. Der 
Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten al-
ler Abteilungen der Feu erwehr Erzhausen. Der Feuerwehrausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen 
des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
einfa cher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrand-
inspektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie 
aus 5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehren-
abteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre je weiligen Vertreter.

Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahres hauptversammlung eine Nachwahl für die Dauer 
der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehraus schusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Be richt über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindes tens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen ver langt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehö rigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feu erwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. § 14 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Ver sammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzube rufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung be schlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 16
Wahlen des Gemeindebrandinspektors, des

stellvertretenden Gemeindebrandinspektors, des Leiters
der Jugendfeuerwehr und der zu wählenden Mitglieder

des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführen-
den Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige 
Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre.

Scheidet der Gemeindebrandinspektor oder stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor vor Ab lauf der Periode, für die er gewählt 
ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten anstatt einer 
vollen Periode von fünf Jahren eine Nachwahl bis zur Vollendung 
der laufenden Periode erfolgen.

Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschie den.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch zu 
verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Stellvertreter, der Vertreter 
der Ehrenabteilung für den Feu erwehrausschuss, der Leiter der
Jugendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit ge wählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.

Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheits wahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In 
den Feuer wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleich heit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4
Satz 1) kann durch Handzei chen gewählt werden, falls aus den Rei-
hen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürger-
meister zur Vorlage an den Gemeindevorstand zu übergeben. 

§ 17
Feuerwehrvereinigungen 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschlie ßen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 22.05.2017 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Erzhausen, 27.04.2022 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekannt machung vom 07. März 2005 (GVBI I
S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBI. 1
S. 291), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.01.2014 (GVBI I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.08.2018 (GVBI. S. 374) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Erzhausen am 28.03.2022 fol gende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG 

beschlossen: 

§ 1
Gleichstellungsbestimmung 

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen al-
le geschlechtliche Formen, Le diglich aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet. 

§2
Organisation, Bezeichnung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öffent-
liche Feuerwehr eine ge meindliche Einrichtung. Sie führt die Be-
zeichnung ,,Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

§4
Gliederung der Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende
Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behan deln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge gangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlang-
en.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:

a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden

b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung

c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote

d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:

 a. wegen der Gefährdung des demokratischen
 Rechtsstaates §§ 84 - 91 s StGB

 b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren
 Sicherheit §§ 93 -101 a StGB

 c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt
 §§ 110 - 121 StGB

 d. wegen Straftaten gegen die öffentliche
 Ordnung §§ 123 - 145d StGB

 e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 - 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der An zeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feu erwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Per-
sonen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemein-
de Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der Gemeinde Erzhau-
sen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung eintreten, den Anforderungen des 
Feuerwehrdiens tes geistig und körperlich gewachsen sein, sowie 
das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu be antragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Ge meindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geis tige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Einsatz-
abteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vor-
gelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teil nahme 
an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann 
die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses beendet wer den.

§7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnung-
en) definierten Lebensjahres

b) dem Austritt

c) dem Ausschluss

d) dem Tod

e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsan trag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeinde-
brandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feu-
erwehr ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei 
angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens 
drei gem. § 9 Abs 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum 
kameradschaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die 
freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige 
Verurteilung wegen vorsätzlicher Brand stiftung.

§8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Gemeindebrandinspek tors, seines Stellvertreters sowie der Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mit gliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durch-
zuführen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbil dungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrand inspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vor schriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen,

d) erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vor schriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Ge meinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 
Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer sat-
zungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Änderung 
dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen ak tiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:

a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunkti onen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),

b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
und Abs. 6 HBKG),

c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,

d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,

e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),

f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,

g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,

h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbil dungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrand inspektor im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuss ihm

a) eine mündliche Ermahnung,

b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,

c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder 

d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)

aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Min destdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Katas-
trophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit aus scheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuer wehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
inspektor erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuer wehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch frei willig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die ent-
sprechenden Verkennt- nisse besitzen und persönlich, geistig und 
körperlich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Auf gaben erfolgt 
gemäß der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auf-
trag des Ge meindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung 
des im HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
unterliegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Auf-
sicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 
und 2 Nr. a) findet entspre chend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehren abteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Jugendli chen im Alter vom vollendeten 10. bis 
zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis max. 
zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 entspre-
chend, ebenso § 8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbst-
ständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der 
Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch Vor-
schriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugendfeuer-
wehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen unter-
steht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreu-
ung durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Frei willigen
Feuerwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr be-
dient. Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und die erforderliche fachliche und päda gogische Eignung 
besitzen. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen ,,Kinderfeuerwehr Erzhausen“.

Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuer wehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspek-
tor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Be teiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor/Gemeindebrandinspektorin,

stellvertretender Gemeindebrandinspek tor/stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorin

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist 
der Gemeindebrandinspek tor.

(2) Der Gemeindebrandinspektor und der stv. Gemeindebrandin-
spektor werden von den Angehö rigen der Einsatzabteilung auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet anlässlich der Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr der Ge meinde Erzhausen (§ 15) statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den er-
forderlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverord-
nung nachweist.

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Erzhausen er nannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhau-
sen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungs-
gemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemein-
devorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen 
Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der 
stellvertretende Gemeindebrandin spektor und der Feuerwehraus-
schuss zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinde rung zu vertreten.

Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Gemeindebrand inspektor gewählt wird. Andern-
falls hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder 
einem sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Ge-
meindebrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Mo-
naten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden 
Gemeindebrandin spektors stattfinden kann. Der stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeam ten auf Zeit der Ge-
meinde Erzhausen ernannt.

(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus 
dem Ehrenbeam tenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze zu entlassen.

§ 14
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung ihrer Aufga ben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss ge bildet. Der 
Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten al-
ler Abteilungen der Feu erwehr Erzhausen. Der Feuerwehrausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen 
des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
einfa cher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrand-
inspektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie 
aus 5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehren-
abteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre je weiligen Vertreter.

Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahres hauptversammlung eine Nachwahl für die Dauer 
der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehraus schusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Be richt über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindes tens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen ver langt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehö rigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feu erwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. § 14 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Ver sammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzube rufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung be schlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 16
Wahlen des Gemeindebrandinspektors, des

stellvertretenden Gemeindebrandinspektors, des Leiters
der Jugendfeuerwehr und der zu wählenden Mitglieder

des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführen-
den Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige 
Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre.

Scheidet der Gemeindebrandinspektor oder stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor vor Ab lauf der Periode, für die er gewählt 
ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten anstatt einer 
vollen Periode von fünf Jahren eine Nachwahl bis zur Vollendung 
der laufenden Periode erfolgen.

Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschie den.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch zu 
verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Stellvertreter, der Vertreter 
der Ehrenabteilung für den Feu erwehrausschuss, der Leiter der
Jugendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit ge wählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.

Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheits wahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In 
den Feuer wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleich heit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4
Satz 1) kann durch Handzei chen gewählt werden, falls aus den Rei-
hen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürger-
meister zur Vorlage an den Gemeindevorstand zu übergeben. 

§ 17
Feuerwehrvereinigungen 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschlie ßen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 22.05.2017 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Erzhausen, 27.04.2022 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekannt machung vom 07. März 2005 (GVBI I
S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBI. 1
S. 291), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.01.2014 (GVBI I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.08.2018 (GVBI. S. 374) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Erzhausen am 28.03.2022 fol gende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG 

beschlossen: 

§ 1
Gleichstellungsbestimmung 

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen al-
le geschlechtliche Formen, Le diglich aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet. 

§2
Organisation, Bezeichnung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öffent-
liche Feuerwehr eine ge meindliche Einrichtung. Sie führt die Be-
zeichnung ,,Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

§4
Gliederung der Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende
Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behan deln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge gangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlang-
en.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:

a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden

b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung

c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote

d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:

 a. wegen der Gefährdung des demokratischen
 Rechtsstaates §§ 84 - 91 s StGB

 b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren
 Sicherheit §§ 93 -101 a StGB

 c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt
 §§ 110 - 121 StGB

 d. wegen Straftaten gegen die öffentliche
 Ordnung §§ 123 - 145d StGB

 e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 - 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der An zeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feu erwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Per-
sonen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemein-
de Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der Gemeinde Erzhau-
sen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung eintreten, den Anforderungen des 
Feuerwehrdiens tes geistig und körperlich gewachsen sein, sowie 
das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu be antragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Ge meindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geis tige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Einsatz-
abteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vor-
gelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teil nahme 
an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann 
die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses beendet wer den.

§7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnung-
en) definierten Lebensjahres

b) dem Austritt

c) dem Ausschluss

d) dem Tod

e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsan trag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeinde-
brandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feu-
erwehr ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei 
angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens 
drei gem. § 9 Abs 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum 
kameradschaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die 
freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige 
Verurteilung wegen vorsätzlicher Brand stiftung.

§8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Gemeindebrandinspek tors, seines Stellvertreters sowie der Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mit gliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durch-
zuführen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbil dungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrand inspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vor schriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen,

d) erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vor schriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Ge meinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 
Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer sat-
zungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Änderung 
dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen ak tiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:

a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunkti onen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),

b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
und Abs. 6 HBKG),

c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,

d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,

e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),

f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,

g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,

h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbil dungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrand inspektor im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuss ihm

a) eine mündliche Ermahnung,

b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,

c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder 

d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)

aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Min destdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Katas-
trophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit aus scheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuer wehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
inspektor erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuer wehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch frei willig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die ent-
sprechenden Verkennt- nisse besitzen und persönlich, geistig und 
körperlich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Auf gaben erfolgt 
gemäß der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auf-
trag des Ge meindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung 
des im HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
unterliegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Auf-
sicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 
und 2 Nr. a) findet entspre chend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehren abteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Jugendli chen im Alter vom vollendeten 10. bis 
zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis max. 
zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 entspre-
chend, ebenso § 8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbst-
ständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der 
Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch Vor-
schriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugendfeuer-
wehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen unter-
steht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreu-
ung durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Frei willigen
Feuerwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr be-
dient. Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und die erforderliche fachliche und päda gogische Eignung 
besitzen. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen ,,Kinderfeuerwehr Erzhausen“.

Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuer wehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspek-
tor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Be teiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor/Gemeindebrandinspektorin,

stellvertretender Gemeindebrandinspek tor/stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorin

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist 
der Gemeindebrandinspek tor.

(2) Der Gemeindebrandinspektor und der stv. Gemeindebrandin-
spektor werden von den Angehö rigen der Einsatzabteilung auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet anlässlich der Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr der Ge meinde Erzhausen (§ 15) statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den er-
forderlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverord-
nung nachweist.

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Erzhausen er nannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhau-
sen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungs-
gemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemein-
devorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen 
Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der 
stellvertretende Gemeindebrandin spektor und der Feuerwehraus-
schuss zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinde rung zu vertreten.

Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Gemeindebrand inspektor gewählt wird. Andern-
falls hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder 
einem sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Ge-
meindebrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Mo-
naten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden 
Gemeindebrandin spektors stattfinden kann. Der stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeam ten auf Zeit der Ge-
meinde Erzhausen ernannt.

(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus 
dem Ehrenbeam tenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze zu entlassen.

§ 14
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung ihrer Aufga ben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss ge bildet. Der 
Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten al-
ler Abteilungen der Feu erwehr Erzhausen. Der Feuerwehrausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen 
des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
einfa cher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrand-
inspektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie 
aus 5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehren-
abteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre je weiligen Vertreter.

Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahres hauptversammlung eine Nachwahl für die Dauer 
der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehraus schusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Be richt über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindes tens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen ver langt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehö rigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feu erwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. § 14 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Ver sammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzube rufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung be schlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 16
Wahlen des Gemeindebrandinspektors, des

stellvertretenden Gemeindebrandinspektors, des Leiters
der Jugendfeuerwehr und der zu wählenden Mitglieder

des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführen-
den Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige 
Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre.

Scheidet der Gemeindebrandinspektor oder stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor vor Ab lauf der Periode, für die er gewählt 
ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten anstatt einer 
vollen Periode von fünf Jahren eine Nachwahl bis zur Vollendung 
der laufenden Periode erfolgen.

Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschie den.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch zu 
verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Stellvertreter, der Vertreter 
der Ehrenabteilung für den Feu erwehrausschuss, der Leiter der
Jugendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit ge wählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.

Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheits wahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In 
den Feuer wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleich heit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4
Satz 1) kann durch Handzei chen gewählt werden, falls aus den Rei-
hen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürger-
meister zur Vorlage an den Gemeindevorstand zu übergeben. 

§ 17
Feuerwehrvereinigungen 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschlie ßen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 22.05.2017 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Erzhausen, 27.04.2022 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)
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Frankfurter Landstr. 12
64291 DA-Arheilgen
Tel: 06151 372 894
info@volz-darmstadt.de

•  Fenster und Türen
•  Garagentore
•  Rolläden
•  Markisen
•  Smarthome
•  Sicherheitstechnik

„Wir schaff en Atmosphäre 
zum Wohlfühlen“

volz-darmstadt.de

Gärtnerei Aumühle

www.mission-leben.de

Auwiesenweg 20 | 64291 Wixhausen | 0 61 50 – 96 96-600 
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 –18 Uhr | Sa 9 –15 Uhr

Alles blüht auf!

Machen Sie Ihren Garten  

zum grünen Paradies!

Internationaler Weltrotkreuz- und
Rothalbmondtag am 8. Mai

Weltweites Engagement auch hier in Erzhausen
(erzhausen, sts) am so., den 
8. Mai, wird weltweit der rot-
kreuz- und rothalbmondbe-
wegung gedacht. Das Datum 
8. Mai geht zurück auf den 
geburtstag henry Dunants. 
er hat im Jahr 1859 auf einer 
geschäftsreise in der nähe 
solferinos (norditalien) die 
schrecklichen Zustände ver-
wundeter soldaten erlebt. an 
einem einzigen tag sollen dort 
rund 6.000 soldaten getötet 
und weitere 25.000 Männer 
verwundet worden sein. Du-
nant unterbrach seine reise 
und kümmerte sich mehrere 
tage um die Versorgung und 
Betreuung der Verwundeten. 
in Folge dieses ereignisses 
wurde er zum ideengeber 
und somit gründer für die 
internationale rotkreuz- und 
rothalbmondbewegung. 1876 
wurde in genf das internatio-
nale Komitee vom roten Kreuz 
(iKrK) gegründet und 1864 
die genfer Konventionen be-
schlossen. Das damals zentrale 
anliegen war in Friedenszeiten 
freiwillige hilfsorganisationen 
zu bilden, die sich auf die Ver-
sorgung und Betreuung von 
Kriegsverwundeten vorberei-
ten. Darüber hinaus sollten 
vertraglich die neutralität 
und der schutz von Kriegsver-
wundeten sowie der Personen, 
die sie versorgen, gesichert 
werden. Das iKrK sowie die 
genfer Konventionen haben 
ihre gültigkeit und Bedeutung 
bis heute erhalten. so ist das 
iKrK beispielsweise seit dem 
ausbruch der Konfl ikte in 
der ostukraine im Jahr 2014 
verstärkt dort im Land aktiv. 
gemeinsam mit den örtlichen 
hilfsorganisationen leisten sie 
humanitäre hilfe zur Unter-
stützung und zum schutz der 
Bevölkerung. Das rote Kreuz –
oder in muslimischen Ländern 
der rote halbmond – ist dann 
kein Vereinswappen oder 
Firmenlogo, sondern interna-

tional anerkanntes schutzzei-
chen. Personen, Fahrzeuge 
und gebäude, die im sinne 
der humanitären hilfe und des 
Bevölkerungsschutzes aktiv 
sind, stehen unter besonderem 
schutz und treten neu-tral und 
unparteiisch auf. sie gehören 
keiner Konfl iktpartei an, son-
dern kümmern sich um die 
Menschen, die an den Folgen 
des Konfl iktes leiden.
selbst die idee des schutz-
zeichens und dafür ein rotes, 
gleichschenkliges Kreuz auf 
weißem grund zu verwenden 
geht auf Dunant zurück. Üb-
rigens ist dies die Umkehrung 
der schweizer Flagge (weißes 
Kreuz auf rotem grund). aus 
religiösem respekt ist später 
der rote halbmond und in 
wenigen gebieten der „rote 
Kristall“ sowie im iran der 
rote Löwe mit roter sonne als 
schutzzeichen in den genfer 
Zusatzprotokollen aufgenom-
men worden. im Jahr 1921 wur-
de in Bamberg das Deutsche 
rote Kreuz gegründet. es ist 
die nationale rotkreuz-gesell-
schaft in Deutschland im sinne 
der genfer abkommen und 
somit teil der internationalen 
rotkreuz- und rothalbmond-

bewegung. sein hauptsitz ist 
heute in Berlin. Die geschichte 
der erzhäuser DrK-ortsverei-
nigung geht bis in das Jahr 
1922 zurück. Damit begeht 
das rote Kreuz in erzhausen in 
diesem Jahr sein 100. Jubiläum. 
Zwar waren ursprünglich grö-
ßere Feierlichkeiten geplant, 
aufgrund der Corona-situation 
und der neukonstituierung 
des Vorstandes werden diese 
jedoch erst einmal auf einen 

späteren Zeitpunkt verlegt. Für 
die Versorgung und Betreuung 
von Verletzten und erkrankten 
vorbereitet zu sein, das ist in 
allen rotkreuz-gemeinschaf-
ten stets zentrales und präsen-
tes thema. Für die erzhäuser 
Bürgerinnen und Bürger hat 
dies den positiven „nebenef-
fekt“, dass die sanitäterinnen 
und sanitäter aus erzhausen 
das First-responder-system 
aufgebaut haben. so können 
schwerverletzte und schwer 
erkrankte Personen schnell 
erste hilfe erfahren. Die DrK-
sozialarbeit sowie das Jugend-
rotkreuz sind darüber hinaus 
im nicht-medizinischen Bereich 
aktiv und unterstützen aktuell 
beispielsweise die hilfsaktio-
nen für die Ukraine, soweit ih-
nen dies möglich ist. so hat die 
internationale rotkreuz- und 
rothalbmondbewegung auch 
in erzhausen ihren sitz und die 
ehrenamtlichen helferinnen 
und helfer sind zu ihrer sicher-
heit und ihrem schutz gerne 
aktiv. am sonntag, den 8. Mai, 
ist Weltrotkreuztag und damit 
eine gute gelegenheit Danke 
für diesen freiwilligen Dienst 
zu sagen.

Zentrale der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung in Genf. 
(Bild: D. Costa / IFRK)

Das printdesign24-Team wünscht einen schönen Muttertag.

Am Mai ist Mutt ertag.

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Erzhausen

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekannt machung vom 07. März 2005 (GVBI I
S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBI. 1
S. 291), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.01.2014 (GVBI I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.08.2018 (GVBI. S. 374) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Erzhausen am 28.03.2022 fol gende Neufassung der

FEUERWEHRSATZUNG 

beschlossen: 

§ 1
Gleichstellungsbestimmung 

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen al-
le geschlechtliche Formen, Le diglich aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die ausdrückliche Nennung der einzelnen Formen verzichtet. 

§2
Organisation, Bezeichnung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist als öffent-
liche Feuerwehr eine ge meindliche Einrichtung. Sie führt die Be-
zeichnung ,,Freiwillige Feuerwehr Erzhausen“.

(2) Sie steht unter der Leitung des Gemeindebrandinspektors.

§3
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der gesetz-
lichen Aufgaben. Die Freiwillige Feuerwehr wirkt bei der Brand-
schutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- 
und fortzubilden.

§4
Gliederung der Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Erzhausen gliedert sich in folgende
Abteilungen:

1. Einsatzabteilung
2. Ehrenabteilung
3. Jugendfeuerwehr
4. Kinderfeuerwehr

§5
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche 
Ausrüstung pfleglich zu behan deln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge gangene oder 
durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar 
gewordene Teile der Ausrüstung kann die Gemeinde Ersatz verlang-
en.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspek-
tor unverzüglich anzuzeigen:

a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden

b) Verluste oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Aus-
rüstung

c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote

d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten:

 a. wegen der Gefährdung des demokratischen
 Rechtsstaates §§ 84 - 91 s StGB

 b. wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren
 Sicherheit §§ 93 -101 a StGB

 c. wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt
 §§ 110 - 121 StGB

 d. wegen Straftaten gegen die öffentliche
 Ordnung §§ 123 - 145d StGB

 e. wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 - 306 c StGB

(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, hat der Empfänger der An zeige nach Abs. 2 die Meldung an 
den Gemeindevorstand weiterzuleiten.

§6
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Ange-
hörigen der Freiwilligen Feu erwehr. In die Einsatzabteilung können 
Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung 
der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden.

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Per-
sonen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemein-
de Erzhausen haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Erzhausen zur Verfügung stehen. Führungskräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr sollen Einwohner der Gemeinde Erzhau-
sen sein. Sie müssen persönlich geeignet sein, für die freiheitliche 
demokratische Grundordnung eintreten, den Anforderungen des 
Feuerwehrdiens tes geistig und körperlich gewachsen sein, sowie 
das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr 
nicht überschritten haben.

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren 
geleistet werden. Die Belange der Feuerwehr, in der der Feuerwehr-
angehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind vorrangig zu be-
rücksichtigen.

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim 
Gemeindebrandinspektor zu be antragen. Minderjährige haben mit 
dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer 
gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand 
bzw. in dessen Auftrag der Ge meindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geis tige oder 
körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, 
bei Zweifeln über die persönliche Eignung ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis verlangt werden.

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den 
Gemeindebrandinspektor unter Überreichung der Satzung und 
durch Handschlag. Dabei ist der/Feuerwehrangehörige durch Un-
terschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben 
gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, ethnischer Zu-
gehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, 
wie sich diese aus den gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung 
sowie den Dienstanweisungen ergeben.

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Einsatz-
abteilung die erforderlichen oder verlangten Unterlagen nicht vor-
gelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige Teil nahme 
an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann 
die Mitgliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses beendet wer den.

§7
Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des im Hessischen Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz (HBKG, oder nachfolgende Gesetze und Verordnung-
en) definierten Lebensjahres

b) dem Austritt

c) dem Ausschluss

d) dem Tod

e) der Übernahme in die Ehrenabteilung

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß 
§ 10 Abs. 2 HBKG hat sich der Antragsteller einer ärztlichen Unter-
suchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsan trag entschei-
det der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Gemeinde-
brandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandin-
spektor erklärt werden.

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatz-
abteilung aus wichtigem Grund – nach Anhörung des Feuerwehr-
ausschusses – durch schriftlichen, mit Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feu-
erwehr ausschließen. Zuvor ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Wichtiger Grund ist insbesondere das 
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/oder bei 
angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mindestens 
drei gem. § 9 Abs 1 b), die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum 
kameradschaftlichen Verhalten und das aktive Eintreten gegen die 
freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige 
Verurteilung wegen vorsätzlicher Brand stiftung.

§8
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl 
des Gemeindebrandinspek tors, seines Stellvertreters sowie der Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mit gliedern des 
Feuerwehrausschusses gewählt werden.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 3 bezeich-
neten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrandinspektors 
oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft durch-
zuführen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z.B. 
Dienstvorschriften, Ausbil dungsvorschriften, Unfallverhütungsvor-
schriften) sowie Anweisungen des Gemeindebrand inspektors oder 
der sonst zuständigen Vorgesetzten zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall gelten-
den Anweisungen und Vor schriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstal-
tungen teilzunehmen,

d) erforderliche Tauglichkeitsbescheinigungen und Nachweise ge-
mäß den geltenden Vor schriften vorzulegen bzw. zu erbringen. Ent-
stehende Kosten hierfür werden von der Ge meinde übernommen.

(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 
Nr. 1 bis 14 HBKG genannten Daten zur Wahrnehmung ihrer sat-
zungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. Bei Änderung 
dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen.

(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss 
der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im 
Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen ak tiven Feuer-
wehrangehörigen eingesetzt werden.

(5) Abs. 2 und 3 gilt nicht für Fachberater im Sinne des § 6 Abs. 1 
Satz 2.

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeinde-
gebietes gelten die Vorschriften des hessischen Reisekostenrechtes 
entsprechend.

(7) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben:

a) das aktive und passive Wahlrecht für die nach dieser Satzung zu 
besetzenden Wahlfunkti onen (§12 Abs. 2 und 4 HBKG),

b) Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung für Einsätze, 
Übungen und Ausbildungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3
und Abs. 6 HBKG),

c) Anspruch auf unentgeltliche Schutz- und Dienstkleidung,

d) Anspruch auf Versicherungsschutz bei Dienstunfällen im erfor-
derlichen Umfang,

e) Anspruch auf Schadensersatz bei Verlust oder Beschädigung von 
privaten Gegenständen in Ausübung des Dienstes (Ausnahme bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz),

f) Anspruch auf unentgeltliche Aus- und Fortbildung,

g) Anspruch auf Gesundheitsvorsorge und Unfallschutz,

h) Anspruch auf Fortgewährung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen, 
Übungen und Ausbil dungsveranstaltungen (§ 11 Abs. 8 HBKG).

§9
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrand inspektor im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuss ihm

a) eine mündliche Ermahnung,

b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis,

c) eine Dienstfreistellung von maximal 3 Monaten zur Sachverhalts-
aufklärung oder 

d) einen befristeten Ausschluss (6 Monate – 3 Jahre)

aussprechen. Der Vorgang ist in der Niederschrift des Feuerwehr-
Ausschusses sowie in der Personalakte mit Gegenzeichnung des 
Betroffenen aktenkundig zu machen.

§ 10
Ehrenabteilung

(1) Die Ehrenabteilung ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr Erzhausen. In die Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer eine Min destdienstzeit von 20 
Jahren in Einsatzabteilungen (ohne die JFW-Dienstzeit) nachweisen 
kann oder wegen Vollendung des im Hessischen Brand- und Katas-
trophenschutzgesetz (HBKG) definierten Lebensjahres, dauernder 
oder vorübergehenden Dienstunfähigkeit aus scheidet. Über die 
Übernahme entscheidet der Gemeindevorstand nach Anhörung des 
Feuer wehrausschusses.

(2) Die Zugehörigkeit zur Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
inspektor erklärt werden muss,

b) durch Ausschluss (§ 7 Abs. 4 gilt entsprechend).

(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Gerä-
te- und Gebäudepflege, logistische Unterstützung (ohne Einsatztä-
tigkeit) und die Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie die 
feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch 
die Unterstützung bei Feuer wehrleistungsübungen können die An-
gehörigen der Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch frei willig und 
ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die ent-
sprechenden Verkennt- nisse besitzen und persönlich, geistig und 
körperlich geeignet sind. Die Wahrnehmung der Auf gaben erfolgt 
gemäß der Bewilligung des Gemeindevorstands bzw. in dessen Auf-
trag des Ge meindebrandinspektors längstens bis zur Vollendung 
des im HBKG definierten Lebensjahres. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
unterliegen die Angehörigen der Ehrenabteilung der fachlichen Auf-
sicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 8 Abs. 2 S. 1 
und 2 Nr. a) findet entspre chend Anwendung.

(4) Ein Angehöriger der Ehrenabteilung wird in der Jahreshauptver-
sammlung zum Vertreter (Sprecher) der Ehrenabteilung für die Dau-
er von 5 Jahren durch die Angehörigen der Ehren abteilung gewählt.

§ 11
Jugendfeuerwehr

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen „Jugendfeuerwehr Erzhausen“.

(2) Die Jugendfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Jugendli chen im Alter vom vollendeten 10. bis 
zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Verlängerung bis max. 
zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 und 5 entspre-
chend, ebenso § 8 Abs. 3. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbst-
ständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr nach einer von der 
Gemeindevertretung beschlossenen Jugendordnung, die auch Vor-
schriften zum Vorschlagsrecht zur Wahl des Gemeindejugendfeuer-
wehrwartes der Gemeinde enthält.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen unter-
steht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und der Betreu-
ung durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Frei willigen
Feuerwehr, der/die sich dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr be-
dient. Der Leiter der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre 
alt sein und die erforderliche fachliche und päda gogische Eignung 
besitzen. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein.

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§12
Kinderfeuerwehr

(1) Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen führt 
den Namen ,,Kinderfeuerwehr Erzhausen“.

Bezeichnungen wie Wichtelwehr, Bambinifeuerwehr, Löschzwerge, 
Löschtiger, Löschbande o. ä. können als ergänzende Namen geführt 
werden.

(2) Die Kinderfeuerwehr Erzhausen ist eine Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr von Kindern im Alter vom vollendeten 6. bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 6 Abs. 4 ent-
sprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung 
der Freiwilligen Feuer wehr nach einer von der Gemeindevertretung 
beschlossenen Ordnung der Kinderfeuerwehr.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen untersteht 
die Kinderfeuerwehr der Aufsicht durch den Gemeindebrandinspek-
tor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich dazu des Leiters 
der Kinderfeuerwehr bedient. Er muss Angehöriger der Einsatzab-
teilung sein. Die Ernennung und Entlassung erfolgt auf Vorschlag 
des Gemeindebrandinspektors unter Be teiligung des Feuerwehraus-
schusses. Der Leiter, sowie die Betreuer der Kinderfeuerwehr, müs-
sen mindestens 18 Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und 
pädagogische Eignung besitzen.

(4) Der Leiter der Kindergruppe ist zu Angelegenheiten der Kinder-
gruppe im Feuerwehrausschuss zu hören.

(5) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen 
müssen ein erweitertes poli zeiliches Führungszeugnis für ehrenamt-
lich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen.

§ 13
Gemeindebrandinspektor/Gemeindebrandinspektorin,

stellvertretender Gemeindebrandinspek tor/stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorin

(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen ist 
der Gemeindebrandinspek tor.

(2) Der Gemeindebrandinspektor und der stv. Gemeindebrandin-
spektor werden von den Angehö rigen der Einsatzabteilung auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt.

(3) Die Wahl findet anlässlich der Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr der Ge meinde Erzhausen (§ 15) statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehr der Gemeinde Erzhausen angehört, persönlich 
geeignet ist und die erforderliche Fachkenntnis mittels den er-
forderlichen Lehrgängen gemäß Feuerwehrorganisationsverord-
nung nachweist.

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Erzhausen er nannt. Er ist verantwortlich für die Ein-
satzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erzhau-
sen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungs-
gemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemein-
devorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen 
Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der 
stellvertretende Gemeindebrandin spektor und der Feuerwehraus-
schuss zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemein-
debrandinspektor bei Verhinde rung zu vertreten.

Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Gemeindebrand inspektor gewählt wird. Andern-
falls hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder 
einem sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Ge-
meindebrandinspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Ange-
hörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Mo-
naten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden 
Gemeindebrandin spektors stattfinden kann. Der stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeam ten auf Zeit der Ge-
meinde Erzhausen ernannt.

(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zu-
gehörigkeit nach § 11 Abs. 2 HBGK, spätestens mit Vollendung des 
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus 
dem Ehrenbeam tenverhältnis wegen Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze zu entlassen.

§ 14
Feuerwehrausschuss

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandinspektors 
bei der Erfüllung ihrer Aufga ben wird für die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Erzhausen ein Feuerwehrausschuss ge bildet. Der 
Ausschuss entscheidet mit Mehrheit über die Angelegenheiten al-
ler Abteilungen der Feu erwehr Erzhausen. Der Feuerwehrausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen 
des Feuerwehrausschusses anwesend sind. Beschlüsse werden mit 
einfa cher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Gemeindebrand-
inspektor, dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor sowie 
aus 5 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der Ehren-
abteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr.

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der 
Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr erfolgt in der 
Jahreshauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlbe-
rechtigt sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Ehren-
abteilung für ihre je weiligen Vertreter.

Scheidet ein Angehöriger des Feuerwehrausschusses aus, findet auf 
der nächsten Jahres hauptversammlung eine Nachwahl für die Dauer 
der laufenden Wahlperiode statt.

(4) Der Gemeindebrandinspektor oder sein Stellvertreter beruft die 
Sitzungen des Feuerwehraus schusses ein und leitet diese. Er hat den 
Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich. Der Gemeindebrandinspektor oder sein 
Stellvertreter kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen ein-
laden. Sitzungstermine sind ihnen eine Woche vorher bekannt zu 
geben. Eine kürzere Ladungsfrist ist im Einzelfall zu begründen und 
zulässig. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Nie-
derschrift zu fertigen.

§ 15
Jahreshauptversammlung

(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich 
eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erzhau-
sen statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspek-
tor einberufen. Er hat einen Be richt über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist 
einzuberufen, wenn dies mindes tens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen ver langt. In 
diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen.

(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehö rigen und dem Gemeindevorstand 
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich oder 
elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feu erwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des 
Abs. 3 verkürzt sich die Frist auf eine Woche.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die An-
gehörigen der Einsatzabteilung. § 14 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Ver sammlung nach Ablauf von zwei Wochen, 
spätestens aber innerhalb von vier Wochen einzube rufen, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzab-
teilung be schlussfähig ist.

(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt 
auf entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstim-
mung geheim erfolgen soll.

(7) Über die Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufer-
tigen. Ein Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. 
Dieser hat die Niederschrift zu erstellen und zusammen mit dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 16
Wahlen des Gemeindebrandinspektors, des

stellvertretenden Gemeindebrandinspektors, des Leiters
der Jugendfeuerwehr und der zu wählenden Mitglieder

des Feuerwehrausschusses

(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführen-
den Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige 
Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch die Wahl be-
stimmte Funktionen beträgt fünf Jahre.

Scheidet der Gemeindebrandinspektor oder stellvertretende Ge-
meindebrandinspektor vor Ab lauf der Periode, für die er gewählt 
ist, aus, kann auf Wunsch des jeweiligen Kandidaten anstatt einer 
vollen Periode von fünf Jahren eine Nachwahl bis zur Vollendung 
der laufenden Periode erfolgen.

Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl vollendet worden sein, kann 
die Ernennung zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In 
diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender Antrag und eine ärztliche 
Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll. Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zuge-
hörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätestens mit Vollendung des
65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor und sein Stell-
vertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt unab-
hängig von der Wahlzeit zu verabschie den.

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich oder elektronisch zu 
verständigen. Zusätzlich wird auf die Wahl per Aushang im Feu-
erwehrgerätehaus hingewiesen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit 
der Versammlung gilt § 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Stellvertreter, der Vertreter 
der Ehrenabteilung für den Feu erwehrausschuss, der Leiter der
Jugendfeuerwehr werden einzeln nach Stimmenmehrheit ge wählt;
§ 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend.

Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses wird als Mehrheits wahl ohne das Recht der Stimmenhäu-
fung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In 
den Feuer wehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleich heit entscheidet das Los.

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4
Satz 1) kann durch Handzei chen gewählt werden, falls aus den Rei-
hen der Wahlberechtigten sich kein Widerspruch erhebt.

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürger-
meister zur Vorlage an den Gemeindevorstand zu übergeben. 

§ 17
Feuerwehrvereinigungen 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem 
Feuerwehrverein zusammenschlie ßen. Die Gemeinde wird den Feu-
erwehrverein im Rahmen ihrer Möglichkeiten finanziell unterstüt-
zen.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Erzhausen vom 22.05.2017 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Erzhausen, 27.04.2022 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

erstürmung des erzhäuser 
rathauses einladen. am sams-
tag fuhr ich mit der Wehr-
führung unserer Feuerwehr 
zum Kreisfeuerwehrtag nach 
Bickenbach. auch auf diesen 
Veranstaltungen konnten wir 
uns endlich wieder persönlich 
treffen und austauschen. Bei 
einer inzidenz von 35 in den 
Lockdown, bei einer inzidenz 
um 900 zurück in die normali-
tät? auch wenn immer wieder 
Familienmitglieder, Kolle-
gen, Freunde eine infektion 
bestätigt bekommen, zum 
glück meist mit leichten oder 
moderaten auswirkungen, 
ist die rückkehr von normen 
und Verboten zu eigenverant-
wortung weitestgehend sehr 
willkommen.

am Montag abend hatten 
wir im Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss die Präsen-
tation für ein entwicklungs-
konzept für den erzhäuser 
Friedhof. Der ist zu groß, in 
der Mitte kaum noch belegt. 
im süden ist er schön ange-
legt, aber der mittlere und der 
nördliche teil sind inzwischen 
karg und unattraktiv. Der 
gemeindevorstand hatte mit 
dem Planer mehrere runden, 
und nun steht ein attraktiver 
rahmen für eine gestal-

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
das vergangene Wochenende 
fühlte sich an, wie wenn man 
auf ein frisches Blumenbeet 
blickt, und von einem auf 
den anderen tag öffnen sich 
die Blüten und leuchten in 
allen Farben. so unvermittelt 
nimmt das gesellige Leben in 
diesen tagen wieder Fahrt 
auf. in der heegberghalle 
fand ein ausgelassener tanz 
in den Mai statt. am natur-
freundehaus trafen sich die 
naturfreunde, die sozialde-
mokraten und andere am tag 
der arbeit, um mehr soziale 
gerechtigkeit einzufordern. 
in der sporthalle fand eine 
Kickbox-WM und -eM statt. 
Der tennisclub erzhausen 
hatte tag der offenen tür und 
viele private Feiern konnten in 
kleinen und größeren Kreisen 
wieder durchgeführt werden. 
endlich! in vielen Fällen zum 
ersten Mal seit drei Jahren!

in rossdorf konnte ich am 
Freitag die amtseinführung 
meines ex-Kollegen, des par-
teilosen Bürgermeisters nor-
man Zimmermann in großem 
rahmen wahrnehmen und ihn 
und seine Karnevalisten gleich 
für den nächsten Faschings-
dienstag zur traditionellen 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

tung, anlage der Wege und 
Bepfl anzung unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher 
Bestattungsformen und des 
prognostizierten Flächen-
bedarfs für die nächsten 30 
Jahre. Der gemeindevorstand 
hatte vorgeschlagen, diese 
Planung mit ihnen, den inter-
essierten erzhäuserinnen und 
erzhäusern, zu teilen und zu 
erörtern. Die Mitglieder des 
Bau-, Verkehrs- und Umwel-
tausschusses fanden diesen 
Vorschlag gut. Wir planen, sie 
in der zweiten septemberhälf-
te zu einer entsprechenden 
informationsveranstaltung 
ins Bürgerhaus einzuladen 
und auch ihre Wünsche und 
Vorstellungen vor Beginn der 
eigentlichen Planung aufzu-
nehmen.

Die Bücherei freut sich auf sie. 
Für die neuen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger der hinweis, 
dass sie für nur 10 euro Jahres-
gebühr ohne weitere Leihge-
bühren so viele Bücher auslei-
hen können wie sie möchten. 
Kinder zahlen nur einen euro 
für die registrierung. Wir ha-
ben ein attraktives sortiment, 
das kontinuierlich aktualisiert 
wird. Probieren sie es aus! 

Ihre Claudia Lange

AUSLAGE-
STELLEN
Bäckerei Berck
Hauptstr. 40

Bäckerei Keller
Bahnstr. 15

Bäckerei Keller
am Bahnhof
Bahnstr. 173

Postagentur Werkmann
Langener Str. 15

... Ihnen und der Natur.
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Kostenvoranschläge
unverbindlich und kostenfrei

Hiergeblieben e.V. lädt zum
Nachbarschaftscafé

(Kranichstein, WW) Der Früh-
ling geht in seine nächste Pha-
se (Der Mai ist gekommen…).
Wann, wenn nicht jetzt, ist 
es an der Zeit rauszugehen, 
Menschen zu treffen, guten 
Kuchen zu essen, eine Tasse 
Kaffee oder Tee zu trinken. Je-
der Spaziergang, jeder Alltag, 
gewinnt durch seine Pausen. 
Das Café-Team von Hier-
geblieben bietet ihnen die 

Gelegenheit zur Pause, je-
den Dienstag von 14 bis 17 
Uhr. Ankommen, Plauschen, 
Spielen oder was auch im-
mer die Gäste einbring-
en, das ehrenamtliche Café-
Team freut sich auf alle, die im 
Bürgersaal im Luise-Büchner-
Haus, Grundstr. 10 eine Pause 
einlegen. Bei mildem Wetter 
wird auch ein Zusammensein 
auf der Dachterrasse möglich 

sein. Von dort ist der Blick 
ins Grüne möglich, vielleicht 
ergänzt durch Vogelgezwit-
scher. Selbstverständlich wer-
den bei den Café-Nachmitta-
gen die jeweilig geltenden 
Coronaregeln berücksichtigt.
Das Café-Team bedankt sich 
bei EDEKA-Patschull, die mit 
einer großzügigen Spende 
das kostengünstige Angebot 
unterstützen.

Zweiter Hilfstransport
ist angekommen 

Merck Family Foundation leistet wichtigen Beitrag zur
Ukraine-Hilfe – Danke auch an unsere Nachbarschaft

(Darmstadt, RG) Der zwei-
te Merck-Hilfstransport 
hat sich am Mittwoch (27. 
April) auf den Weg nach 
Polen gemacht, um die 
Flüchtlinge aus der Ukraine 
zu versorgen. 24 Stunden 
später ist der Lkw gut in 
Wroclaw (Breslau) ange-
kommen. Eine große Menge
an Lebensmitteln wurde 
auch diesmal wieder vor der 
Abfahrt  im Laderaum ver-
staut, unter anderem drin-
gend benötigte Gläser mit 
Kinder- und Babynahrung, 
außerdem Hygieneartikel, 
Erste-Hilfe-Ausrüstung, Iso-

matten, Schlafsäcke, Decken 
und vieles mehr. Die Merck 
Family Foundation (merck-
family-foundation.com) 
unterstützt das große Enga-
gement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Angesicht 
des Russland-Ukraine-Kriegs 
mit weiteren Hilfsmaßnah-
men. Dazu gehören mehr als 
20 Paletten Lebensmittel im 
Wert von 35.000 Euro, die 
zusammen mit den Sach-
spenden vieler Kolleginnen 
und Kollegen mit dem Merck-
Truck von Darmstadt nach 
Breslau gebracht wurden. Die 
Familienstiftung spendete 

zudem 965.000 Euro an acht 
gemeinnützige Projekte der 
Ukraine-Hilfe.
Nachdem für unseren ersten 
Hilfstransport vor drei Wo-
chen nur Merck-Mitarbeiten-
de gespendet haben, hatten 
wir diesmal auch die Nach-
barschaft aufgerufen, Spen-
den bei Merck abzugeben. 
Ein herzliches Dankeschön 
geht an alle Spenderinnen 
und Spender, auch an unsere 
Nachbarn aus Arheilgen und 
Umgebung, sowie alle Helfer-
innen und Helfer, die beim 
Verpacken und Einladen 
halfen.

Neue Attraktion im Zoo
Wissenschaftsstadt Darmstadt eröffnet Dünenlandschaft

(Darmstadt, ONO) Am Frei-
tag, 29. April 2022, ist mit 
der Dünenlandschaft eine 
neue Besucherattraktion im 
Darmstädter Zoo Vivarium 
eröffnet worden. Gemein-
sam mit Jürgen Thomas, 
dem Vorsitzenden der Kau-
piana, sowie Ralf Göthling, 
Manager Headquarters Mar-
keting & Dialog bei Merck 
in Darmstadt stellten André 
Schellenberg, Stadtkämmerer 
der Wissenschaftsstadt Darm-
stadt und Sabine Kleindiek, 
Leiterin des Eigenbetriebs 
für kommunale Aufgaben 
und Dienstleistungen (EAD) 
der Wissenschaftsstadt Darm-
stadt, das neue Angebot vor.
„Dank der fi nanziellen Un-
terstützung der Kaupiana 
und der Merck KGaA lädt seit 
heute eine Dünenlandschaft, 
wie sie an der Nord- und Ost-
see vorkommt, zum Spielen 
und Verweilen ein“, erklärte 
Stadtkämmerer André Schel-
lenberg. „Die Umgestaltung 
des alten, in die Jahre gekom-
menen Picknickplatzes hat es 
uns außerdem ermöglicht, 
thematisch auf die Tierarten 
in der Wattvogelhalle ein-

zugehen.“ Nach der Land-
schaftsplanung durch das 
Überlinger Unternehmen 
Ramboll, wurden für dieses 
Projekt zahlreiche Kubikme-
ter Erde und Sand bewegt, 
Wege neu angelegt, Beete 
geschaffen, Sitzmöglichkei-
ten errichtet und ein Holzsteg 
erbaut. Um die natürliche 
Bepfl anzung der Dünen 
von Nord- und Ostsee zu 
symbolisieren, konnten mit 
fi nanzieller Unterstützung 
der Kaupiana eine Vielzahl 
von Gräsern, Stauden und Bü-
schen gesetzt werden: „Diese 
neu angelegte Landschaft 
setzt ein weiteres Ausrufezei-
chen im Zoo Vivarium. Durch 
die Bepfl anzung, die von uns 
fi nanziell unterstützt wurde, 
wird Naturschutz für Kinder 
und Familien erlebbar“, sagte 
Jürgen Thomas, der Vorsit-
zende der Kaupiana.
Durch das fi nanzielle Enga-
gement der Merck KGaA bie-
ten drei neue, pädagogische 
Spielgeräte aus Holz Kindern 
die Möglichkeit zum Toben. 
„Merck ist in Darmstadt da-
heim – das zeigen wir auch 
dadurch, dass wir uns durch 

Fördermaßnahmen in die 
Gesellschaft der Region ein-
bringen. Die drei Spielgeräte 
aus nachhaltigem Material, 
die wir sehr gerne fi nanziert 
haben, fügen sich optisch 
gut in die neu gestaltete Dü-
nenlandschaft ein und laden 
ab sofort zum Klettern und 
Balancieren ein“, erläuterte 
Ralf Göthling von der Firma 
Merck.
Ein Highlight bildet ein Segel-
boot, das von Auszubilden-
den des zweiten Lehrjahres 
der Werkstatt des EAD so um-
gebaut und restauriert wur-
de, dass Kinder darauf spielen 
können. Zusammen mit drei 
Strandkörben unterstreicht es 
den maritimen Charakter der 
Dünenlandschaft.
Mit der Gestaltung der Fassa-
de der Vogelhalle wurde der 
Darmstädter Grafi ker Jörn 
Heilmann beauftragt. Dabei 
hat er eine beeindruckende 
optische Tiefe generieren 
können, die den Besucher-
innen und Besuchern das 
Gefühl vermittelt, sich direkt 
an der Küste zu befi nden und 
den Wattvögeln beim Fliegen 
zuzusehen.

Schlossgrabenfest 2022
Als weiterer TOP Act brandneu
bestätigt: Howard Carpendale

(Darmstadt, )Hessens größtes 
Musikfestival kehrt mit voller 
Power zurück. Am Pfi ngstwo-
chenende wird endlich wieder 
gefeiert. An den vier Festival-
tagen am Pfi ngstwochenende 
vom 2. bis 5.6. treten über 60 
Bands auf drei Bühnen rund 
ums Residenzschloss mitten in 
der Darmstädter Innenstadt 
auf. Für kleines Geld gibt es 
Großes zu erleben. 
Der Tageseintritt liegt im Vor-
verkauf bei 14,98 Euro, das 
Festivalticket für alle Tage bei 
gerade mal 29,98 Euro.
Dafür gibt es bundesweit 
bekannte Bands im Mix mit 
Newcomern und Independent 
Acts. Mit dem Lineup 2022 un-
terstreichen die Veranstalter 
einmal mehr, wie vielfältig 
das Schlossgrabenfest musi-

kalisch ist. Schlager, Hip-Hop, 
Hardrock, Metall, Pop, Singer/
Songwriter – die Acts könnten 
unterschiedlicher kaum sein. 
Und genau das ist es, was das 
Schlossgrabenfest ausmacht. 
Musik für alle. 
Top Acts sind: Howard Car-
pendale, Tim Bendzko, Milow, 
Lotte, Alice Merton, Nura, 
Malik Harris, 1986zig. 
Der Countdown läuft. Endlich 
wird wieder mitten in Darm-
stadts Innenstadt das Schloss-
grabenfest gefeiert. Mit allem 
was dazu gehört: Live-Musik 
satt, Party, Spaß und den 
besten Freunden. In echt wird 
wieder miteinander getanzt, 
gegessen, getrunken, geliebt 
und gelacht. Nach aktuellem 
Stand wird ohne Corona-
Schutzaufl agen gefeiert.

Erzhausen
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Der KCE lädt ein
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Kidsevent:

Verkleidung

erwünscht

Let´s get
loud

Der KCE lädt ein…
BACK TO LIFE und Let´s get loud – sichert

Euch noch eine Karte!
(Erzhausen, KM) Wir verraten 
Euch ein paar mehr Details: 
In einem großen Zelt auf 
dem Sportgelände der SVE 
erwarten Euch am Freitag- 
und Samstagabend Teile des 
bekannten KCE-Programms –
vom Vortrag über klassischen 
Gardetanz, Showtänze, Show-
einlagen bis hin zur Live-Mu-
sik. Seit Wochen trainieren un-
sere Gruppen, um an diesem 
Wochenende für Euch auf der 
Bühne zu stehen. Freut Euch 
hierauf! Im Anschluss wird 
ein DJ den Abend abrunden 
und wir werden gemeinsam 
das Zelt mit guter Laune fül-
len. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt – Markus Hausmann 
und sein Team werden uns 
gut versorgen, stehen bereit 
und freuen sich auf Euch. 
Auch müsst ihr nicht auf die 
traditionelle KCE-Sektbar 
verzichten! Lasst Euch über-
raschen, was sich unser Team 
hat einfallen lassen. 

Am Sonntag steht der Tag 
im Zeichen der Kinder, wir 
feiern 33 Jahre Kindersit-

zung Erzhausen. Ganz nach 
dem Motto „Let´s get loud“ 
erwartet die Kids ein buntes 
Bühnenprogramm und jede 
Menge Spaß. Programm von 
Kindern, für Kinder – jede 
Menge gute Laune und alles 
was ein Kinderherz höher-
schlagen lässt. Auch unsere 
Freunde der AEWG sind mit 
ihren Gruppen und dem ein 
oder anderen Programm-
punkt mit dabei. Wir freuen 
uns darauf, wenn ihr mit Eu-
ren Kids vorbeikommt.
Anders als an den beiden 
Abenden ist an diesem Tag 
Verkleidung erwünscht.

Der Kartenvorverkauf ist in 
vollem Gange – es gibt noch 
ein paar Restkarten. Sichert 
Euch ein Ticket und feiert 
mit uns. Bitte beachtet, dass 
es an den Tagen keine fest 
reservierten Plätze gibt.
Zu kaufen gibt es die Tickets 
für Freitag und Samstag (11 
Euro) und für Sonntag (4 Euro) 
bei Ludwig Tabakwaren, Se-
hen Hören Thierfelder und im 
Reisebüro Thomasschautzki.

Empfehlungen vom 05.05.–11.05.2022

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de

Knobi Nackensteak 100 g 1,39 €
Brustkern 100 g 1,09 €
Bierschinken 100 g 1,49 €
Leber-Presskopf 100 g 1,29 €
Hausg. Eiersalat 100 g 1,39 €

Reisewege
zur Kunst

(Erzhausen, DK) Wieder gibt 
es eine interressante Reise zur 
Kunst.
Dieses Mal nach Bremen und 
Worpswede und zwar vom 
08.07.2022 bis zum 11.07.2022. 
Eine Stadtführung in Bremen, 
der Besuch des Rathauses, am 
zweiten Tag der Besuch der 
Künstlerkolonie Worpswede 
mit Führung und Museenbe-
such ist sicherlich ein Höhe-
punkt dieser Reise.
Der Preis beträgt 575,- Euro 
p. P., Einzelzimmer-Zuschlag + 
87,- Euro. Der Preis beinhaltet: 
Fahrt im komfortablen Fern-
reisebus, Bus-Frühstück auf 
der Anreise, 3x Übernachtung 
im Firstclass-Hotel in Bremen
m. Frühstücksbüfett, Abend-
essen und Menü, Führungen, 
Eintritt in die Museen, u.v.m..
Die Teilnehmerzahl ist auf 26 
Personen begrenzt.
ANMELDESCHLUSS ist der
08. Mai 2022. Anmeldungen 
bei QuerBeet Reisen: Tel. 
06150-866 1450 oder Mobil 
0170-6719873.
Gerne erhalten Sie auch Nä-
here Informationen zu dieser 
Reise.

TSG Wixhausen

Vatertags-
grillfest

(Wixhauen, ANM) Endlich ist 
es wieder soweit, die lange 
Durststrecke hat ein Ende. Am 
Donnerstag, den 26. Mai 2022, 
(Christi Himmelfahrt) fi ndet 
das traditionelle Grillfest bei 
der TSG Wixhausen statt. 
Die Abteilung Turnen und 
Leichtathletik läd unter frei-
em Himmel ab 10 Uhr auf dem 
Parkplatz vor der Sporthalle, 
im Appensee zu Speis und 
Trank und gemütlichem Bei-
sammensein ein. Für die mu-
sikalische Unterhaltung spielt 
das Sinfonische Blasorchester 
der TSG Wixhausen. Für die 
kleinen Gäste wird  in der 
Sporthalle eine Spieleland-
schaft sowie die Hüpfburg 
aufgebaut. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! Kommen Sie 
vorbei und verbringen Sie ein 
paar gemütliche, unterhaltsa-
me Stunden.
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Anzeige bitte einspaltig 
Höhe im Verhältnis anpassen 
 
 
 

SSppoorrtt,,  SSppiieell,,  FFrreeiizzeeiitt--
ssppaaßß  ffüürr  JJeeddeerrmmaannnn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im SGA – Sportzentrum 
Auf der Hardt 78  –  DA - Arheilgen 

Tel.:  0 61 51 -  37 59 80, Büro  0 61 50  -  8 32 89 
 

Angebote für  KINDERGEBURTSTAGE, 
 BETRIEBS- U. FAMILIENFEIERN  

 

Geöffnet:   Mo.- Fr. ab ab 1500, Sa. ab1300 Uhr 
 Sonn. u. Feiertage  ab 1000 Uhr 

Letzter Einlass zum Spielen 20 00 Uhr 
Geöffnet nur bei passender Witterung 

 

 
 
 

Sportabzeichen 2022
bei der SGA

(Arheilgen, GK) Es geht wieder 
los! Die Abteilung Fit & Ge-
sund der SGA bietet ab sofort 
wieder ihre Übungsstunde 
„Sportabzeichen – Leichtath-
letik für Jedermann” an. Sie 
fi ndet jeweils donnerstags 
von 17:30 bis 18:30 Uhr auf 
dem Sportplatz am Arheilger 
Mühlchen statt.
Hinweis: Es gelten derzeit im 
Outdoor-Bereich keine Coro-
na-Einschränkungen mehr! 
Alle Altersklassen von Schü-
lern bis zu Senioren erhalten 
hier Gelegenheit, sich auf die 
unterschiedlichen Disziplinen 

in den vier Grundfähigkeiten 
„Ausdauer“, „Kraft“, „Schnel-
ligkeit“ und „Koordination“ 
des Deutschen Sportabzei-
chens vorzubereiten. Die 
Abnahmetermine werden zu 
gegebener Zeit bekanntge-
geben. Für die Abnahme der 
Schwimmdisziplinen besteht 
bei schönem Wetter und Was-
sertemperaturen ab 20 Grad 
donnerstags 16:30 Uhr im 
Freibad „Arheilger Mühlchen” 
Gelegenheit. Auch hier gelten 
derzeit keine Einschränkun-
gen! Auskünfte erteilt Gerhard 
Korreng, Telefon: 37 12 77.  

Wandergruppe
TSG Wixhausen

(Wixhausen, RE) Am Samstag, 
!!! 07.05.2022, ist die Busab-
fahrt um 9:45 Uhr in Arheil-
gen am Goldnen Löwen, 
anschließend in der Messeler-
Park-Straße in Wixhausen und 
um 10 Uhr an der Bushaltestel-
le am Bahnhof Wixhausen. Es 
werden 2 verschieden lange 
Wanderstrecken angebo-
ten, auch ein Spaziergang 
ist möglich. Schlussrast ist in 
Wenigumstadt.

Thomas Ansorge neuer Vorsitzender
SGA-Tennisabteilung  mit neuem Vorstandsteam – Verdienstnadel für Thomas Zimmermann

(Arheilgen, JW) Neuwahlen 
sorgen immer für Interesse 
und Neugier. Mit 57 stimm-
berechtigten Mitgliedern war 
die Jahreshauptversammlung 
der Tennisabteilung der SG Ar-
heilgen so stark frequentiert 
wie schon lange nicht mehr. 
Nach zehn Jahren zog sich das 
fast komplette Vorstandsteam 
um Abteilungsleiter Norbert 
Pilz zurück. „Es war eine tolle 
Zeit mit euch“, bedankte sich 
Pilz bei seinem Team, von 
dem nur Dana Kohmann-
Müller und Thomas Ansorge 
weitermachen. Ansorge, bis-
lang Kassenwart, wurde von 
der Mitgliederversammlung 
einstimmig zum neuen Ab-
teilungsleiter gewählt. Pilz 
überreichte symbolisch einen 
(fast schon antiken) Holzschlä-
ger. „Der Verein ist in guten 
Händen bei Dir“, sprach er 
Ansorge das Vertrauen aus.
Auch die übrigen Vorstands-
mitglieder wurden einstimmig 
gewählt. Stefan Frey ist neuer 
Kassenwart. Paul Jägemann 
tritt als Nachfolger von Axel 
Reinhardt das Amt des Sport-
warts an, als Jugendwart 
löst Jan Kaiser Dana Koh-
mann-Müller  ab. Erfolglos 
blieb – wie  seit über einem 

Jahrzehnt – die Suche nach 
einem Anlagewart. „Dass die 
Anlage in einem Topzustand 
ist, verdanken wir Henry 
Kiefer“, hatte Pilz in seiner 
Abschiedsrede treffend fest-
gestellt. Die Vorstandsarbeit 
soll künftig auf viele Schultern 
verteilt werden. Als Beisitzer 
wurden gewählt: Heike Frey 
(stellvertretende Sportwar-
tin), Jonas Zimmermann 
(stellvertretender Jugend-
wart), Dana Kohmann-Müller 
(Schriftführerin/Netzroller), 
Jens Wannemacher (Presse), 
Konstantin Werner (Interne 
Kommunikation/Sponsoring), 
Jule Pfeiffer, Kristin Kroker 
(beide Unterstützung Jugend-
wart), Tobias Zimmermann 
und Kai Frühbrodt (beide 
Anlagemanagement). 
In den Berichten des Vor-
stands wurde zufrieden Bilanz 
gezogen. Finanziell steht die 
Abteilung blendend da. Die 
SGA verfügt über zehn gene-

ralsanierte Freiplätze sowie 
eine der modernsten Drei-
Feld-Tennishallen Südhessens, 
die stark frequentiert ist. Im 
Klubhaus wurden neue Fens-
ter und Türen eingebaut, in 
dieser Saison wird es auch für 
die Freiplätze ein Online-Bu-
chungssystem geben, das sich 
schon in der Halle bewährt 
hat. Hauptaufgabe des neuen 
Vorstands dürfte die Jugend-
arbeit werden. Denn die bei 
der SGA – entgegen dem bun-
desweiten Trend – leicht sin-
kenden Mitgliederzahlen (von 
368 auf 361) liegen in erster 
Linie am deutlichen Rückgang 
im Nachwuchsbereich. Dies 
könnte sich mittelfristig auch 
auf die aktiven Mannschaften 
auswirken. Denn während die 
SGA in den Altersklassen (sie-
ben Mannschaften spielen auf 
Landes- oder Bundesebene) 
zu den führenden Vereinen 
in Südhessen zählt, gibt es 
bei den Damen (Vierer-Mann-

schaft in der Gruppenliga) 
und Herren (Bezirksoberliga) 
einigen Nachholbedarf.
Für ihre ehrenamtlichen 
Verdienste zeichnete Kai 
Burkhardt, Präsident des Hes-
sischen Tennis-Verbandes, 
Dana Kohmann-Müller und 
Norbert Pilz mit der bron-
zenen Ehrennadel aus. Eine 
besondere Ehrung erhielt 
Thomas Zimmermann. Alex-
ander Pfeiffer, der als Ehren-
präsident der SGA den Vorsit-
zenden Hanno Benz vertrat, 
zeichnete Zimmermann mit 
der seltenen vergebenen SGA-
Verdienstnadel aus.  Pfeiffer 
deutete bei seiner Laudation 
auf den Architekten auf die 
Tennishalle. „Ohne Thomas 
Zimmermann gäbe es diese 
Halle nicht“, sagte Pfeiffer. 
„Auch beim Bau des SGA-
Sportkindergartens hat er sich 
extrem eingebracht. Und dies 
ist nur ein Teil seiner Arbeit 
für die SGA.“

Der neue Tennisvorstand: Paul Jägemann, Konstantin Werner, Stefan Frey, Heike Frey, Jule Pfeiffer, Kristin Kroker, Jonas 
Zimmermann (hinten von links), Dana Kohmann-Müller, Jan Kaiser, Thomas Ansorge, Kai Frühbrodt, Jens Wannemacher und 
Tobias Zimmermann (vorn von links).

SGA Fußball
Feller und Sachs schießen SGA zum Sieg

(Arheilgen, SB) Nachdem die 
SG Arheilgen erneut gegen 
ein Team aus den unteren Re-
gionen der Kreisoberliga nicht 
gewonnen hatte (0 : 0 in Roß-
dorf), stand am vergangenen 
Sonntag das Heimspiel gegen 
die, mit an der Tabellenspitze 
stehende, SKG Bickenbach 
auf der Agenda. Und wieder 
einmal zeigte sich das sich die 
Arheilger gegen spielstärke-
re Mannschaften wesentlich 
leichter tun. So gelang den 
Mannen vom Mühlchen ein 
nicht unbedingt zu erwarten-
der 2 : 1-Erfolg, der aufgrund 
der Konstellation am Tabellen-
ende überlebenswichtig war. 
Schon von Beginn an zeigte 
sich eine, im Vergleich zur 
Partie in Roßdorf, ganz ande-
re Arheilger Elf. Einsatzfreudig 
und konsequent in der Ver-
teidigung, mit Nadelstichen 
im Spiel nach vorne, machten 
es die Platzherren den favori-
sierten Gästen aus Bickenbach 
nicht einfach. Zudem gingen 
die Arheilger bereits in der 
12. Minute durch Wladislaw 
Feller in Führung, nachdem 
es der SKG nicht gelang den 
Ball aus der Gefahrenzone zu 
befördern. Eine weitere gro-
ße Tormöglichkeit für die SGA 
durch den schnellen Siyum, 
scheiterte jedoch an dessen 
Abschlussschwäche (36.). Ge-
gen Ende der ersten Halbzeit 
ließ sich die SG Arheilgen 
dann zu sehr in ihre eigene 
Abwehrzone drängen und 
bettelten mehr oder weniger 
um den Ausgleichstreffer. Und 
folgerichtig kassierten sie kurz 

vor dem Pausenpfi ff aus 16 m 
auch das 1:1 (42.).
Nach dem Pausentee war es 
wiederum die SKG Bickenbach 
die zuerst gefährlich vor dem 
Arheilger Tor auftauchte (51.), 
allerdings ohne Erfolg. Ebenso 
erfolglos blieben die Möglich-
keit von Sachs, der von der 
Strafraumkante den Schluss-
mann der Gäste vor Probleme 
stellte (57.) und die Chance von 
Siyum, der aus spitzem Winkel 
über das Tor schoss (63.). Ein 
Freistoß der Bickenbacher, der 
an die Querlatte des Arheilger 
Gehäuses krachte, hätte die 
Hausherren zehn Minuten 
vor dem Ende beinahe um die 
Früchte ihrer Arbeit gebracht. 
Doch die SGA blieb weiter am 
Drücker und schielte auf ein 
mögliches Siegtor. Vor allem 
brachte der eingewechselte 
Kadir, der auch für die Vorbe-
reitung des entscheidenden 
Treffers verantwortlich sein 
sollte, neuen Schwung in die 
Angriffe der Arheilger. Seine 
Flanke fand, drei Minuten 
vor dem regulären Spielende, 
den in den Strafraum einlau-
fenden Noah Sachs, der den 
Ball clever zum umjubelten 
Heimerfolg der SG Arheilgen 
über die Linie spitzelte. Trotz 
dieses eminent wichtigen Sie-
ges stehen die Arheilger vor 
schwierigen Aufgaben, denn 
schon in der nächsten Begeg-
nung (So. 08.07., 17:30 Uhr bei 
der SG Dornheim) gilt es den 
Erfolg gegen Bickenbach zu 
bestätigen und damit einen 
der direkten Konkurrenten 
auf Abstand zu halten.

SGA Triathlon Abteilung 
erweitert Sportangebot

(Arheilgen, KS) Ab der 
Sommersaison (im Mai) 
wird es bei der SGA Triath-
lon Abteilung zusätzlich 
zum Lauf-, Schwimm- und 
Radtrainingsangebot noch ein 
„Wagging“-Angebot geben. 
Dieses ist gedacht für alle Wal-
ker, langsamen Läufer (z.B. 
Läufer mit gesundheitlichen 
Einschränkungen wie Knie-
problemen), Wiedereinsteiger 
(nach langer Verletzungspau-
se, Schwangerschaft, etc.) 
und all diejenigen, die alleine 
vielleicht nicht die Motiva-
tion fi nden sich draußen zu 

bewegen. Zum Abnehmen, 
zum Gesundwerden oder zum 
Laufeinstieg ist dieses Ange-
bot gedacht. Wer in welche 
Tempogruppe gehört wird vor 
Ort geschaut.
Gerne darf auch ein paar Mal 
reingeschnuppert werden. 
Genaue Zeiten und Treffpunkt 
(voraussichtlich erst einmal 
vor dem Nordbad in Darm-
stadt) fi nden Interessenten 
ganz bald auf der Homepage 
der SGA Triathlon Abteilung 
unter: www.sg-arheilgen.
de/sportangebot/triathlon/
trainingszeiten/

SGA-Minigolfer erspielen sich die
Tabellenführung in der 1. Bundesliga

(Arheilgen, IH) Der 2. Spieltag 
der 1. Bundesliga Süd führte 
die 1. Mannschaft der SG Ar-
heilgen auf die Miniaturgolf-
anlage ins rheinland-pfälzische 
Rodalben. Auf der durchaus 
als schwierig einzu-stufenden 
Anlage zeigten die Darm-
städter von Beginn an eine 
Top-Leistung und dominier-
ten den Spieltag von Platz 1
aus. Nur in der dritten von vier 
Runden hatte man knapp das 
Nachsehen gegen Dauerkon-

kurrenten MGC Mainz, was 2 
Wertungspunkte kostete und 
die „weiße Weste“ verhinder-
te. Mit 8 Punkten Vorsprung 
und einem überragenden 
Durchschnitt von 22,75 Schlä-
gen pro Runde übernahmen 
die SGA-Minigolfer auch die 
Tabellenspitze in der Ligasai-
son, nachdem sie sich beim 
Auftaktspieltag vor drei Wo-
chen in Bamberg noch knapp 
mit 2 Punkten geschlagen 
geben mussten. Mit 54 Punk-

ten und damit 37 Punkten 
Vorsprung vor Platz 4 ist das 
Team so gut wie sicher für die 
Deutschen Meisterschaften in 
Schriesheim (20.–23.07.2022) 
qualifi ziert. Die SGA stellte in 
Rodalben mit Achim Braun-
gart Zink (84), Michel Rhyn 
(87) und Jan van Vught (89) 
die drei Topspieler des Spiel-
tages. Der nächste Spieltag 
führt die Liga am 15.05.2022 
an die schweizer Grenze nach 
Hilzingen in Südbaden.

Immer aktuell!



GENIESSEN, WAS SPARGEL ALLES KANN

– LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN

SPARGEL-BRUNCH 
15. MAI 2022 10  – 13 UHR

Café Sammeltasse
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 ENTRÜMPLUNG
 und ENTSORGUNG

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell – sauber – faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein (auf Wunsch auch 
mit kompletter Endreinigung)
Fachgerechte Entsorgung in 
den entsprechenden Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-9619182

IBC GUSSHEIZKESSEL (GK) 
für Holz, Kohle und Pellets. 
Robust & effi zient. Bis zu 
4.800 Euro Förderung. 
www.ibc-heiztechnik.de

 ☎ 03632-667470

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- 
und Rollrasenanlagen – Pfl an-
zungen und Pfl ege – Wege 
und Terrassen – Mauern – 
Treppen – Pfl asterarbeiten – 
Natursteinpfl aster – Platten-
arbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- 
und Bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pfl asterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

 BETREUUNG und PFLEGE

 RUND UMS HAUS

 STEUERN
 und FINANZEN

Steuern?
Wir machen das.

Christina Bassenauer 
Steuerfachwirtin 

DIN77700-zertifi zierte 
Beratungsstelle 

Trinkbornstraße 21 
64291 Darmstadt-Wixhausen 

 ☎ 0 61 50 99 07 14
christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im Rahmen 

von § 4 Nr. 11 StBerG.

 SCHNÄPPCHENMARKT

Erfahrener Fliesenleger 
verlegt Fliesen auch großfor-
matige Fliesen, Platten und 
Mosaik.
Fliesenverlegung Robert

 ☎ 0157-50389907

 IMMOBILIEN/GRUNDSTÜCKE

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
Spezialfällungen,Entsorgung, 
Hecken- und Gehölzschnitte, 
Zaun-, Rasen- (Rollrasen), 
und Teichbau, Naturstein-
arbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pfl asterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste
Anfahrt u. Beratung kostenlos

Inh. Murat Aksoy
 ☎ 0163-2855212 oder 

06150-83190
E-Mail info@pro-natur.net

Büro: Siemensstraße 6 • 64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 8 70 66 30 • Fax: 0 61 51 - 8 00 98 89

Liebevolle und fachgerechte Betreuung in Ihrer vertrauten Umgebung.

Unser Team bietet Ihnen:
• Grund- und Behandlungspflege
• Verhinderungspflege
• Beratungsbesuche
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Entlastungspflege für
 125,– Euro/monatlich

 KÖRPER u. GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 Arheilgen

Neue Nummer: 06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!
Alle Kassen und Privat!

AUCH WÄHREND COVID-19
ZUR THERAPIE ZUGELASSEN!

MB-GARTEN PROFI
Ihr Garten in den
besten Händen!

Gartenarbeiten: Jahres-Pfl ege, 
Hecken schneiden, Neupfl an-
zungen, Baumfällungen, Ab-
bruch, Entsorgung, Pfl aster-
arbeiten, Kellerwand isolieren/
abdichten, Zaun-Montage 
UND NOCH VIELES MEHR auf 
Anfrage!

M. Bakan
 ☎ 0177-8037326 oder 

0157-35130879

Lohn- und
Einkommensteuer

Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Steuerring)

Selcuk Yazici
Frankfurter Landstraße 95

64291 Darmstadt

 ☎ 06151-1362803
buero-arheilgen@steuerring.de

www.steuerring.de/
buero-arheilgen

Steuerring: Wir erstellen Ihre
Steuererklärung – für Mitglieder,

nur bei Arbeitseinkommen,
Renten und Pensionen.

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0178-9452706

Ab sofort suchen wir eine/n 
Fachverkäufer/in 

(m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit, 

im Lebensmittelhandwerk, 
Fleischerei.

Auch Quereinstieg möglich!

Metzgerei Jung
Wixhausen
 ☎ 06150-84483

Entrümpelungen
Gräver Darmstadt

Ob Garage, Keller, Wohnung, 
Haus – wir räumen für Sie alles 
aus. Diskrete Räumung von Messi 
Wohnungen. Tapeten-, Teppich-
bodenentfernung. Ehrlich – sau-
ber – zuverlässig. Festpreisga-
rantie. Alle Gegenstände werden 
direkt verladen – kein Ablagern 
an der Straße, keine Einsicht oder 
Entnahme für dritte Personen. 
Besichtigung und Anfahrt kosten-
frei, auch nach Feierabend und an 
Sonntagen. Fachgerechte Entsor-
gung mit Entsorgungsnachweis.

 ☎ 06151-9679373

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpfl ege, Baumfällung, 
Bepfl anzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
Fax: 06151-7875282

E-Mail: gala.roni44@gmail.com

 VERSCHIEDENES

Bau- und Firmenschilder
Fahrzeugbeschriftung, Siebdruck-
Aufkleber, Schaufenster- und Fas-
sadenbeschriftung, preiswert von
Meisterbetrieb A. Kegel
Telefon 0 6151/89 97 75
Fax 0 6151/ 89 34 52

Suche Motorsägen, 
alle Modelle

Auch defekt. Husqvarna oder 
Stihl, auch andere Marken, 
auch Heckenschneidgeräte. 
Bitte alles anbieten, auch Bau-
stellengeräte.

 ☎ 06158-6086988
 ☎ 0173-3087449

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

 ANTIQUITÄTEN

ARHEILGER- 
POST.DE 

Getränke Herrmann
ihr Lieferservice

Sie bestellen, wir liefern!
 ☎ 06151 - 75 246

info@bier-herrmann.de

Achtung Achtung Sammler 
kauft Pelze Nerze aller Art Silber 
Uhren aller Arten Schallplatten 
Nähmaschinen Schreibmaschi-
nen Bernstein Münzen Zinn Blei-
kristall Ferngläser Perücken Tep-
piche Bilder Ölgemälde Möbel 
Porzellan Krokotaschen Krüge 
Modeschmuck Gardinen Pup-
pen  Orden Figuren komplette 
Nachlässe auch wohnungsauf-
lösungen altgold bruchgold 
zahngold Goldschmuck 100% 
seriös und diskret kostenlose 
Beratung und Anfahrt sowie 
kostenlose Wertschätzung 
zahle Bar vor Ort täglich von 
7:30-20:30 Uhr gerne auch am 
Wochenende

 ☎ 069-67704886

 GASTRONOMIE

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

HairSalone da Tina Lazaro
Haarkunst in Perfektion
Frankf. Landstr. 155, DA-Arheilgen
Telefon 06151-2768435
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
      Sa.      8.00 - 13.00 Uhr
Mittwochs geschlossen!

 FRISUR/KOSMETIK

 FAHRZEUGE

KFZ-ANKAUF
FAIRE PREISE

SOFORT BARGELD
PKWs · Busse
Geländewagen

Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder 
Anhänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel

Unfallwagen · Baujahr 
km-Stand · Zustand egal

Alles anbieten!
Telefon 06158-608 69 88 

oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 ☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

 STELLENMARKT

Küche zu verkaufen Neu-
wertige Küche (eingebaut 
9.21) inkl. Elektrogeräte (AEG, 
Bosch, Siemens) aufgrund von 
Umzug zu verkaufen. Küche 
der Firma Burger (Typ Mara) 
mit grauer Front. Selbstabbau.
4100 Euro auf VB (Neupreis 
5900 Euro).

 ☎ 0177-5842484

Gartenbrunnen 
Brunnenbohrungen
Gartenbewässerung

Norbert Konieczny
Garten-Landschafts-Bau

Im Erlich 77

 ☎ 0176-57744853

MARKT DER SCHÖNEN 
DINGE AUF DEM

RIEGERPLATZ
Am Samstag, den 07. Mai, ist 
es endlich wieder soweit! Auf 
dem Riegerplatz im Martins-
viertel bieten kleine Labels 
und Künstler aus der Region 
ihre Produkte an! Die Besu-
cher erwartet handgefertig-
ter Schmuck, Darmstädter 
Gin, handgemachte Seife und 
vieles mehr! Für beste Lecke-
reien und ausgewählte Weine 
sorgt Fräulein Zuckertopf und 
das Weingut Schütte.

 ☎ 0176-98539642

SUCHE Eigenheim in und 
um Darmstadt ETW/EFH 
oder MFH bitte alles anbieten,
gerne auch renovierungsbe-
dürftig oder Abrissgrund-
stück, unterstütze gerne bei 
der Suche nach einer Alter-
native bei Verkleinerung aus 
Altersgründen von Haus zu 
Wohnung.

 ☎ 0160-7851789
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Auflösung des Rätsels

WWP09/11

Ihr Partner im Service 
für Elektroinstallation und 

Reparatur,
Hausgeräte-Kundendienst

ATEK Kälte Klima Elektro
Gerhart-Hauptmann-Str. 38

 ☎ 06151-606810
www.atekgmbh.de

FOTOATELIER
FOTOTECHNIK STRECKER
DA-Kranichstein – EKZ am See

Tel.: DA-893571
Digitale Fotos am Automaten 
sofort drucken und mitnehmen

Portraitaufnahmen 
Familienaufnahmen

Passfotos/Bewerbungsfotos
biometrisch und digital
Kopien - Plots + Scans
SW + Farbe und in den

Größen A4 - A0
Bitte telefonisch Termin

vereinbaren!

HILFSWERK
Alltagshelfer (m/w/d) und 
Haushaltshelfer (m/w/d) 

gesucht
Das Hilfswerk sucht ab sofort 
Alltagshelfer (m/w/d) und 
Haushaltshelfer (m/w/d) in 
Teilzeit und auf 450-Euro-Basis.
Bewerben Sie sich auf www.
hilfswerk.de oder direkt via 
E-Mail an christoph.krebs@
hilfswerk.de

 ☎ 0162-5849443
Christoph Krebs

Examinierte
Pfl egefachkräfte

dringend gesucht VZ/TZ
Examinierte Pfl egefachkräfte 
in Erzhausen gesucht, VT/TZ. 
Bitte bewerben Sie sich über 
unsere E-Mail:

 � info@mavie-nordwest.de 
 ☎ 0441-36 13 13 39

Verputzen Innen und Au-
ßen, Maler- und Ausbes-
serungsarbeiten, Fliesen, 
kunstvolle Mosaikarbeiten, 
tapezieren, Garten, durch 
tüchtigen, zuverlässigen 
Handwerker.

 ☎ 0157-36030979

Haushaltsaufl ösung
Am 14.05.2022 ist von 10 bis 14 
Uhr Haushaltsaufl ösung in der 
Unteren Mühlstraße 43, 64291 
Darmstadt-Arheilgen.

21.05.2022 von 12–17 Uhr
Flohmarkt Rund ums Baby 
und Kind in der ASB-Kita 
Papillon in Kranichstein

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. 
Standgebühr 10 Euro oder
5 Euro + Kuchen, Anmeldung 
unter: Elternbeirat.Papillon@
gmx.de

Entfällt bei Regen.

Hilfe! Suche verantwor-
tungsvolle, deutschsprachige 
Frau für stundenweise Unter-
stützung bei der Betreuung 
meines hochbetagten Vaters 
(Kontrolle Medikamentenein-
nahme, Hilfe bei Mittagessen 
(Tiefkühlkost)) in Kranich-
stein.

 ☎ 0171-1145550

Suche eine kompetente 
Person für Nebenkosten-
Abrechnung in Arheilgen.

 ☎ 0176-65760562

ARHEILGER- 
POST.DE 
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ERZHAEUSER- 
ANZEIGER.DE 

Trauer- und
Familienanzeigen in Ihrem

ERZHÄUSER 
ANZEIGER

Telefon 
DA - 78 66 888

SCHON MITTWOCHS ONLINE.

 info@bachmann-bestattungen.de

Bahnstr. 182A

Wir begleiten Sie von 
der ersten Minute an.

Kaspar
Bestattungen

Pietät Sebastian Kaspar
Gräfenhäuser Str. 4a  l  64390 Erzhausen  l  T. 06150-5451166  

info@kaspar-bestattungen.de  l  www.kaspar-bestattungen.de

Herzlichen Dank
an alle, die ihre Anteilnahme durch Karten,        
Zuwendungen und persönliche Worte zum  
Ausdruck gebracht haben.

Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Großkopf für
die einfühlsamen Worte zum Abschied, sowie dem
Bestatt ungsinsti tut Bachmann für die weitreichende 
Hilfe und würdevoll gestaltete Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen
Holger Bauer

     
Erzhausen, im Mai 2022

Irmgard
Schmidt

geb. Bauer
† 10. 04. 2022

SPD-Ortsverein Erzhausen AG 60 plus informiert

Radtour mit viel Sonne

(erzhausen, hM) Man hat 
wohl nicht immer glück mit 
dem Wetter. Dienstag letzter 
Woche sollte eine radtour 
nach Münster und Dieburg 
stattfi nden. Da hatte es der 
Wettergott wohl nicht gut mit 
uns gemeint. es regnete fast 
den ganzen tag. Kurzerhand 
wurde umorganisiert und ein 
neuer termin gefunden. Zwei 
tage später war es so weit. 
am Donnerstag, der schöns-
te tag der letzten Woche, 
wurde dann gestartet. Wie 
es so ist, konnten wegen an-
derweitiger Verpfl ichtungen 
einige teilnehmer den neuen 
termin leider nicht wahrneh-
men. trotz der Verschiebung 
hatte das orgateam 11 noch 
teilnehmende radler zum 
start begrüßen können. Die-
ses mal radelten wir durch die 

Koberstadt nach Messel und 
weiter zum Freizeitgelände 
nach Münster. hier wurde 
eine kurze rast eingelegt und 
nach einer kleinen stärkung 
ging es weiter nach Dieburg. 
in Dieburg auf dem Markt-
platz angekommen, gönnte 
man sich eine tasse Kaffee. 
auf dem rückweg ging es 
auf dem radweg richtung 
Darmstadt. Unterwegs wur-
de dann zur grube Messel 
abgebogen, über Forsthaus 
Kalkofen, Wixhausen und 
dem radschnellweg haben 
alle teilnehmer um 16 Uhr die 
heimat erreicht. auf dem ta-
cho konnten für diesen tag 43 
zurückgelegte Kilometer ver-
bucht werden. Zum abschluss 
waren sich alle teilnehmer 
einig, dass dies ein abwechs-
lungsreicher und gelungene 

radlertag war, der dann noch 
am abend mit dem sieg der 
Frankfurter eintracht gegen 
West ham United gekrönt 
wurde. Unsere nächste rad-
tour ist für Dienstag, 17. Mai, 
geplant.  Bereits jetzt schon 
vormerken! genaueres hier-
zu werden wir noch bekannt 
geben. Wer möchte, kann sich 
bereits per Mail hierzu anmel-
den (info@spd-erzhausen.
de). Bitte um Beachtung, aus 
organisatorischen gründen, 
werden wir zukünftig für 
radtouren die teilnehmerzahl 
auf 20 Personen begrenzen. 
Berücksichtigung erfolgt nach 
reihenfolge der eingehenden 
Meldungen. Mitfahrende 
gäste sind wie immer herzlich 
willkommen.
euer sPD-ag 60 plus radler-
team erzhausen.    

Fußball

Beide SVE-Teams erfolgreich
(erzhausen, ag) trotz Feier-
tag und tanz in den Mai: Die 
Klassenleiter kannten kein 
Pardon, beide teams muss-
ten am letzten sonntag zu 
heimspielen antreten. Doch 
Wetter, Kulisse und auch die 
ergebnisse passten am ende 
eines erfolgreichen tages, bei-
de teams konnten gewinnen, 
obwohl die gegner jeweils 
aus dem oberen tabellendrit-
tel kamen. Die sVe ii spielte 
gegen die Mannschaft von 
germ. eberstadt ii, die ent-
sprechend des tabellenplat-
zes (3.) den erwartet schwe-
ren gegner darstellte. Zwar 
ging die sVe ii schon in der
3. Minute durch einen direkt 
verwandelten Freistoß früh 
in Führung, das brachte aber 
nicht die sicherheit, die man 
daraus erwarten durfte. Das 
spiel war ausgeglichen, auch 
eberstadt hatte gute Chancen, 
scheiterte aber am erneut gut 
aufgelegten erzhäuser Keeper 
D. Kircher. Zehn Minuten nach 
der Pause war es dann erneut 
L. shiroyan, der bereits den 

ersten treffer erzielte, der 
auf 2:0 erhöhte. Damit kehr-
te zumindest für 20 Minuten 
etwas ruhe ins erzhäuser 
spiel ein, bis eberstadt auf 2:1 
verkürzen konnte. Doch man 
brachte die verbleibende Zeit 
ohne weiteren treffer über 
die Bühne und wahrte mit 
dem sieg die hervorragende 
ausgangssituation, weiter-
hin mindestens 6 Punkte vor
arheilgen als tabellenführer 
in den nächsten spieltag zu 
gehen. arheilgen war spiel-
frei, da ihr spiel in die Wo-
chenmitte verlegt wurde. Die 
sVe gewann ihr spiel mit 5:1 
deutlicher, es war allerdings 
auch hier alles andere als ein-
fach. Das spiel war lange aus-
geglichen, bis sich ober-ram-
stadt durch eine Zeitstrafe 
und später erneut durch Zeit-
strafe und zusätzlich eine rote 
Karte selbst dezimierte. aus-
gangspukt war das aus sicht 
des gegners strittige 4:1 durch
L. Bozkurt, als der Linienrich-
ter vom schiedsrichter der 
Partie überstimmt wurde, die 

spieler aus ober-ramstadt 
dies aber nicht bemerkten und 
von einer spielunterbrechung 
ausgingen. Das tor wurde 
dann allerdings anerkannt, 
was zu lautstarken emotio-
nen der spieler und Betreuer 
führte. Die weiteren treffer 
für die sVe i zum am ende 
deutlichen erfolg erzielten
s. stein und J. Zimmermann, 
die beide jeweils doppelt tra-
fen. hier die nächsten spiele 
der sVe-teams: Die sVe i spielt 
am kommenden sonntag 
(08.05.) um 15:30 Uhr aus-
wärts bei DJK/ssg Darmstadt, 
dem aktuellen schlusslicht der 
tabelle mit 9 Punkten und 103 
gegentoren. Die sVe i muss 
dort zwingend punkten, um 
die Chance auf den relega-
tionsplatz zu wahren. Die sVe ii
muss am kommenden sonn-
tag um 15:00 Uhr ihre tabel-
lenführung in eschollbrücken 
verteidigen, ein tabellarisch 
machbarer gegner, der auf 
Platz 12 mit 25 Punkten im 
unteren Drittel der tabelle zu 
fi nden ist.

Vergiss-Mein-Nicht
Wir sammeln wieder für Ivanychi

(erzhausen, en) Der nächste 
transport steht vor der tür 
und wir sammeln weiter. Die 
Lage vor ort verschärft sich, 
da die Flüchtlingszahlen stei-
gen. Deshalb werden nach 
wie vor Lebensmittel, hygie-
neartikel und Medikamente 
gebraucht und wir benötigen 
weiterhin ihre Unterstützung.
hier und jetzt bereits allen 
spenderinnen und spendern 
vielen Dank für die spenden- 
und hilfsbereitschaft.

Annahme:
Grillhütte in Erzhausen am:
Dienstag,   10. Mai 2022, von 
15:00–17:00 Uhr  und
Mittwoch, 11. Mai 2022, von 
15:00–17:00 Uhr

Wir sammeln für den trans-
port am 13.05.2022 in direk-
ter abstimmung mit ivanychi 
folgende artikel und nur das, 

was auf der Liste steht:
• Bettwäsche
• handtücher
• Unterwäsche 
• herrensocken (dünne)
• t-shirt herren
• gürtel 
• sportschuhe herren
• leichte schuhe herren, Da-
men, Kinder (andere Kleidung 
nehmen wir nicht an!!! Bitte 
gut erhaltene Kleidung und 
schuhe!)
• Creme für gesicht
• Creme für hände
• shampoo
• Duschgel
• Zahnbürsten
• Zahnpasta
• Deo für Männer
• Feuchte tücher
• Waschmittel
• Damenhygiene
• Windeln Kinder
• Windeln erwachsene
• toilettenpapier

• Medikamente: erkältung, 
Fieber, husten
• Vitaminpräparate (Vitamin C,
Multivitamin)
• taschenlampen und zugehö-
rige Batterien
• Powerbank möglichst solar

Lebensmittel:
• Konserven, speziell Fertigge-
richte wie ravioli, eintöpfe,… 
die auch kalt gegessen wer-
den können
• Wurst-, Fisch- und Fleisch-
konserven
• Mehl, trockenhefe, Zucker, 
salz, Öl, nudeln
• tütensuppen
• Knäckebrot
• nüsse, Müsliriegel, süßigkei-
ten, schokolade

Wenn sie uns die sachspen-
den in Bananenkartons brin-
gen können, hilft uns das 
ungemein.

Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Pfarrbüro: Mainstr. 15, Egelsbach, Telefon: 06103-470380

E-Mail: pfarrei.st-josef-egelsbach@bistum-mainz.de
Internet: www.kath-kirche-erzhausen.de

Kirchen: Maria Königin, Heinrichstr. 15, Erzhausen;
St. Josef, Mainzer Str. 19, Egelsbach

Bitte beachten: Maskenpfl icht in der Kirche und während der Got-
tesdienste.
Do: 14:30 Uhr St. Josef Euch-Feier; 15:30 Uhr St. Josef Anbetung;
Sa: 10 Uhr und 12 Uhr St. Josef Erstkommunionfeiern (nicht öffentl.); 
18 Uhr Maria Königin Euch-Feier

Sonntag, 08. Mai 2022 – 4. Sonntag der Osterzeit
10 Uhr St. Josef Euch-Feier; 14:30 Uhr Erzh., Annastr. Einweihung der 
Friedensanlage; 18 Uhr St. Josef Maiandacht; Mi: 17:45 Uhr Maria 
Königin Maiandacht; 18:30 Uhr Maria Königin Euch-Feier

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt: Hauptstraße 8, Telefon 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de

E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur unter 
Einhaltung der gültigen Sicherheitsmaßnahmen möglich. Eine Teilnahme 
an den Gottesdiensten ist nur mit vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro, 
Tel.: 06150-7283, möglich.
Fr: 18 Uhr Ökum. Sing & Pray in der Kirche; Sa: 10 Uhr Royal Rangers ab 
Starteralter (ab 6 Jahren) im Pfarrhof

Sonntag, 08. Mai 2022
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und 2. Vorstellung der Kon-
firmanden; bei allen Terminen sind jederzeit kurzfristige Änderungen 
möglich, RR-Treffen erfragen unter stammleiter@rr-348.de

Ev. Landeskirche Gemeinschaft Weiterstadt
Gottesdienst und Kindergottesdienst unter Einhaltung der vorge-
schriebenen Corona-Bestimmungen. Aktuelle Infos unter https://
elkg.de oder Pastor Heinrich Löwen Tel.: 0170-8283545.

Sonntag, 08. Mai 2022
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Feuerwehrverein

Mitglieder-
versammlung 

(erzhausen, sB) am Freitag, 
den 06.05.2022, fi ndet die 
Mitgliederversammlung des 
Fördervereins der Freiwilligen 
Feuerwehr erzhausen statt.
Wir treffen uns um 20 Uhr in 
der Fahrzeughalle der Feuer-
wehr, rodenseestraße 1, erz-
hausen. Bitte beachten sie die 
Maskenpfl icht im gebäude.
Wir freuen uns auf ihr zahlrei-
ches erscheinen!

Sing & pray in 
Erzhausen

(erzhausen, sst) Für den ers-
ten Freitag im Mai laden wir 
herzlich ein zum ökumeni-
schen gebet! 
gemeinsam wollen wir gott 
mit Liedern und Worten un-
sere anbetung, unseren Dank 
und unsere Bitten bringen. 
Wir beten für unseren ort, für 
die Menschen, die hier leben, 
und für weitere anliegen, die 
uns bewegen, nicht zuletzt für 
das Kriegselend in der Ukrai-
ne, die Flüchtlinge, die helfer.
Dazu treffen sich Christen aus 
den verschiedenen gemein-
den in und um erzhausen am 
6. Mai um 18 Uhr in der ev. 
Kirche. Wir freuen uns über 
jeden, der dazu kommt!

Sprechstunde
(erzhausen, nB) Die Versicher-
tenberaterin der Deutschen 
rentenversicherung Bund, ni-
cole Best erteilt kostenlos rat 
bei Fragen zur gesetzlichen 
rentenversicherung und hilft 
bei der rentenantragstellung 
und einer Kontenklärung bei 
der Deutschen rentenversi-
cherung. sprechstunde am 
16.05.2022 von 16–18 Uhr, 
rathaus erzhausen, roden-
seestr. 3, seniorentreff, ter-
minvereinbarung telefonisch 
0171-8150369 oder per e-Mail 
nicole.best@magenta.de

Wer hat Lust 
auf Inliner?

Neue Gruppe der Abt. 
Leichtathletik des SVE

(erzhausen, BB) Wer spaß am 
inliner-Fahren hat und neue 
tricks lernen möchte (rück-
wärtsfahren, springen, etc.) 
ist hier genau richtig.
Das training richtet sich an 
sportbegeisterte, die inliner 
besitzen und mindestens 10 
Jahre alt sind. 
außerdem werden schützer 
für Knie, ellenbogen und 
handgelenke, sowie ein Fahr-
radhelm benötigt. ab dem 
09.05. 2022 geht es los! Unse-
re trainerin Lea erwartet euch 
immer montags um 17:00 Uhr 
am haupteingang der Lessing-
schule. 
Das training endet um 18:00 
Uhr. es darf dreimal unver-
bindlich teilgenommen wer-
den. Bitte an das unterschrie-
bene Formular des sVe für das 
Probetraining denken!


